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Grußwort

1. Die Vernetzung von ressort- und institutionsüber- 
 greifenden Arbeiten ist zu fördern und (rechtlich,  
 organisatorisch) zu regeln.

2. Die Schaffung verbindlicher Kooperationsverein- 
 barungen zwischen den beteiligten Behörden und  
 Institutionen ist zu fördern.

3. Es gilt, Strukturen zu schaffen, die dauerhaft und  
 nachhaltig sind. Der Erfolg sollte nicht (allein) vom  
 persönlichen Engagement der Mitarbeiterinnen  
 und Mitarbeiter abhängen.

4. Übergangsmanagement stellt sich z. T. unterschied- 
 lich für Stadtstaaten und Flächenstaaten dar (ins- 
 besondere Wege, regionale Kooperationen usw.).

5. Die notwendigen wechselseitigen Informations- 
 flüsse zwischen den Behörden und beteiligten In- 
 stitutionen einschließlich der freien Träger ist zu  
 organisieren und zu garantieren.

6. Bezüglich der Fragen des Datenschutzes sind  
 Klärungen und Informationen dringend vorzuneh- 
 men.

7. Zur Leistung eines erfolgreichen Übergangs- 
 managements ist eine durchgehende Betreuung  
 notwendig. Abzuklären ist, durch wen (Person, Be- 
 hörde, Institution) diese ausgefüllt wird (Jugend- 
 hilfe, Jugendgerichtshilfe, Bewährungshilfe, freie  
 Träger o. a.). Einer Verschiebung von Verantwort- 
 lichkeit ist entgegen zu wirken.

8. Übergangsmanagement verlangt entsprechende  
 Fertigkeiten und Fachlichkeiten seitens des Perso- 
 nals. Hier ist Weiterbildung unabdingbar (Case- 
 Management, Mediationsfähigkeit, Ge sprächs- 
 führung u. v. m.).

Die (Re-)Integration und damit 
»Perspektiveröffnung« durch die 
Begleitung junger Strafgefangener 
ist eine existentielle Weichenstel-
lung auf ihrem Weg in ein möglichst 
straffreies Leben. Dabei gilt es, dieses schwie-
rige Arbeitsfeld fachlich professionell und nachhaltig 
zu gestalten. Das Jugendamt Dresden hat seit 2007 
dazu intensiv konzeptionell gearbeitet. 

Im Ergebnis stehen das Modellprojekt »Durchge-
henden Betreuung im Jugendstrafverfahren Dresden«, 
zahlreiche vertragliche Kooperationen mit den am Ju-
gendstrafverfahren beteiligten Institutionen und Pro-
fessionen sowie verschiedene Arbeitsmaterialien. Die 
Erkenntnisse aus dem Modellprojekt werden seit 2009 
in die Praxis implementiert. Sie ermöglichen es, in Dres-
den einen neuen, ergebnisorientier ten Weg in der Be-
gleitung junger Strafgefangener beim Übergang vom 
Strafvollzug zurück in die Mitte der Gesellschaft zu be-
schreiten. Ein wichtiger Baustein ist dabei das Projekt 
»Neuanfang«.

Die Dresdner Ergebnisse und Erfahrungen liefern 
jedoch auch wertvolle Erkenntnisse für die fachliche 
Disputation im Bundesmaßstab. Im Rahmen des 28. 
Deutschen Jugendgerichtstages 2009 in Münster wur-
den im Ergebnis der Diskussion über Praxis und Pers-
pektiven des Jugendkriminalrechts u. a. nachfolgende 
– auf die Dresdner Erkenntnisse zurückgehende – The-
sen formuliert. Sie zeigen die erforderlichen Rahmen-
bedingungen für ein professionelles Übergangsmanage-
ment auf und sind heute Ausgangspunkt für die Diskus-
sion bundesweiter Standards.
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9. Standards der Kooperation und der Aufgaben des  
 Übergangsmanagements sind zu etablieren und  
 umzusetzen. Eine Vernetzung von Praxis, Politik  
 und Wissenschaft ist in diesem Feld zu etablieren,  
 um zu einer wirkungsorientierten Zielsetzung und  
 insbesondere Umsetzungen zu gelangen.

10. Die Etablierung einer für alle Beteiligten gemein- 
 samen Zielsetzung ist zu erstellen, auf die die 
 Arbeit der einzelnen Akteure hin ausgerichtet ist.  
 Der Grundgedanke des JGG, die Erziehungs aufgabe  
 des konkret betroffenen Jugendlichen, dient als  
 Linie. Wie sie ausformuliert und umgesetzt wird,  
 ist in konkreter Praxis aufzuzeigen.

Die vorliegende Broschüre dokumentiert die Ar-
beitsergebnisse des Dresdner Modellprojektes und ver-
mittelt erste Eindrücke aus dessen Umsetzung. Die 
beschriebenen Erfahrungen und Ergebnisse sollen auch 
für andere Kommunen und Institutionen sowie Verfah-
rensbeteiligte Beispiel und Anregung sein, die fach-
lichen Ansätze der »Durchgehenden Betreuung im 
Jugendstrafverfahren Dresden« aufzugreifen, den spe-
zifi schen Bedingungen des eigenen Wirkungskreises 
anzupassen und zu implementieren.

Auf diesem Weg wünsche ich allen Interessierten und 
Beteiligten viel Erfolg!

Dresden, den 12. November 2010

Martin Seidel
Bürgermeister für Soziales
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Als zentrale Vergleichsgrößen für die Einordnung der 
jugendstrafrechtlichen Sanktionierungspraxis in Sachs-
en werden im Folgenden als Indikatoren herangezogen:

Einbeziehung der Heranwachsenden in das JGG 
Gebrauch der Diversionsmöglichkeiten des JGG
Formelle Sanktionen nach ihrer Art, insbesondere  

 stationäre Sanktionen nach ihrer Dauer 
Die Strafrechtspflegestatistiken erlauben allerdings nur 
eine begrenzte Differenzierung.1 Im Länder vergleich 
kann insbesondere die systematische Verzerrung der 
Verurteiltenpopulation durch die in unterschiedlich ho-
hem Maße erfolgende Ausfilterung durch Diversion nur 
unzulänglich berücksichtigt werden. Denn die in der 
Staatsanwaltschaftsstatistik nachgewiesenen Daten zu 
den Erledigungstatbeständen sind nicht nach Beschul-
digtenalter differenziert, die Straftaten(gruppen) sind 
für Vergleiche zu grob.

Im Vergleich mit den anderen Bundesländern weist 
Sachsen – Berichtsjahr 2008 – eine unterdurchschnitt-
lich hohe Rate der Einbeziehung Heranwachsender in 
das JGG auf. Dies gilt sowohl für Straftaten ohne 
Straßen verkehrsvergehen (vgl. Schaubild 1) als auch für 
Straftaten im Straßenverkehr (vgl. Schaubild 2).
Entscheidend hierfür ist vor allem die zurück haltende 
Praxis der Einbeziehung bei Massendelikten, wie Dieb- 
stahl. Denn bei schweren Formen der Kriminalität, wie 
Raub und räuberische Erpressung, befindet sich Sach- 
sen durchaus im Mittelfeld.

I. Jugendstrafrechtliche Sanktionierungspraxis in Sachsen

Jugendstrafrechtspraxis in Sachsen aus 
Sicht der Rückfallforschung und daraus  
abzuleitende Arbeitsaufträge für die Praxis

1 Zu Möglichkeiten und Grenzen der Beschreibung der Sanktionie-

rungspraxis vgl. Heinz, W.: Das strafrechtliche Sanktionensystem und 

die Sanktionspraxis in Deutschland 1882 - 2008. Stand: Berichtsjahr 

2008 (http://www.uni-konstanz.de/rtf/kis/Sanktionierungspraxis-in-

Deutschland-Stand-2008.pdf), II.

•
•
•

1. Einordnung der Sanktionierungspraxis in  
 Sachsen im Ländervergleich

2. Einbeziehung der Heranwachsenden in das  
 JGG
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Die Einbeziehung der Heranwachsenden in das Jugend-
strafrecht nach Ländern 2008. Straftaten insgesamt 
ohne Straßenverkehrsvergehen. Anteile der nach Ju-
gend strafrecht und der nach allgemeinem Strafrecht 
verurteilten Heranwachsenden, bezogen auf verurteilte 
Heranwachsende insgesamt.

Heranwachsende  
verurteilt nach:

SN
Hwde insges. 4.429

Datenquelle: Strafverfolgungsstatistik, Konstanzer Inventar Sanktionsforschung

1.737 9.451 2.258 3.883 2.279 2.399 3.177 430 13.712 7.799 10.726 3.484 823 1.532 1.560

MV BW BB BE TH ST RP HB NW NI BY HE SL HH SH

100%

80%

60%

40%

20%

0%

allgemeinem Strafrecht

Jugendstrafrecht77 79 80
84

87
90

Schaubild 1
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Die Einbeziehung der Heranwachsenden in das Jugend-
strafrecht nach Ländern 2008. Straftaten im Straßen-
verkehr.2 Anteile der nach Jugend strafrecht und der 
nach allgemeinem Strafrecht verurteilten Heranwach-
senden, bezogen auf verurteilte Heranwachsende ins-
gesamt.

Heranwachsende  
verurteilt nach:

SN
Hwde insges. 981

Datenquelle: Strafverfolgungsstatistik, Konstanzer Inventar Sanktionsforschung

2.958 454 996 506 437 523 487 2.896 2.790 68 1.644 293 137 1.005 309

BW BE RP MV BB ST TH BY NW HB NI SL HH HE SH
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40%

20%

0%

allgemeinem Strafrecht

Jugendstrafrecht

62 64

69
74

78

85

Schaubild 2

2 §§ 142, 315 b, 315 c, 316, 222, 229, 323 a StGB i.V.m. Verkehrsunfall; 

§§ 21, 22, 22 a, 22 b StVG.

broschuere.indd   6 23.11.2010   23:47:45 Uhr



7

100

80

60

40

20

0

12

38

21
27

22

10

9

28

25

23

31

11

24

31

15

26

33

10

24

42
4

28

25

19

32

30

10

23

38

12

23

34

16

35

20

19

35

15

26

31

31

15

40

24

17

40

13

36

Hinsichtlich des Gebrauchs der Diversionsmöglichkei-
ten des JGG liegt Sachsen (vgl. Schaubild 3) mit einer 
Diversionsrate von 71% im Mittelfeld (bundesweiter 
Durchschnit: 70%). Freilich fällt auf, dass der Anteil der 
nicht- intervenierenden Diversion (§ 45 I JGG) deutlich 
unterdurchschnittlich häufig, während der Anteil der 
Einstellungen gem. § 45 II JGG überdurchschnittlich 
hoch ist.

Der Gesetzgeber des JGG 1990 ging davon aus, dass 
gerade bei jungen Menschen in weitaus ge rin gerem 
Maße als bislang angenommen ein über den Kontakt 
mit Polizei, Jugendgerichtshilfe und Staatsanwaltschaft 
hinausgehender Interventionsbedarf besteht: »Für ein-
en nicht unerheb lichen Teil der leichteren Jugendkrimi-
nalität stellt das abweichende Verhalten junger Men-
schen eine eher normale Erscheinung dar, die nicht als 
Symptom einer beginnenden oder möglichen kri mi-

nellen Verwahrlosung beurteilt werden und die keiner-
lei über die Entdeckung der Tat und über den Kontakt 
mit Polizei, Jugendgerichtshilfe und Staatsanwaltschaft 
hinausgehende Folgen nach sich ziehen muß. Der Inter-
ventionsbedarf erscheint in solchen Fällen wesentlich 
geringer als bis her (üblicherweise) noch angenommen 
wird.«3 Entgegen dieser Auffassung wird in nicht weni-
gen Ländern weiterhin ein – weder durch die jugend-
kriminologische noch durch die Wirkungs forschung be-
gründeter – Interventionsbedarf angeommen. Zu dies-
en Ländern zählt auch Sachsen. 

Auffallend ist vor allem, dass in Sachsen, aber 
auch in einigen anderen Ländern, im Allgemeinen 
Strafrecht relativ häufiger »folgenlos« (gem. §§ 153, 
153b StPO) eingestellt wird als im Jugendstrafrecht 
gem. §45 I JGG (vgl. Schaubild 4).

Heranwachsende  
verurteilt nach:

SN

Div.Rate JGG 71

Datenquelle: Staatsanwaltschaftsstatistik, Strafverfolgungsstatistik, Konstanzer Inventar Sanktionsforschung

59 62 65 69 69 70 72 72 73 73 75 75 77 81 88

SL BY NI ST BW RP BB NW TH HE SH BE MV HH HB

Div.Rate JGG mit Aufl. 
(§ 45 III, 47 JGG)

Div.Rate JGG mit Anre-
gung (§§ 45 II JGG)

Div.Rate JGG ohne Aufl. 
(§ 45 I JGG)

Informell Sanktionierte 
nach Jugendstrafrecht  
nach Ländern 2008

Schaubild 3

3 Entwurf eines Ersten Gesetzes zur Änderung des Jugendgerichtsge-

setzes (1. JGGÄndG) vom 27.11.1989, BT-Drs. 11/5829, S. 13.

3. Jugendstrafrechtliche Diversionspraxis
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Informell Sanktionierte nach Jugendstrafrecht und 
nach allgemeinem Strafrecht nach Ländern 2008

SN
Div.Rate StGB 46

Div.Rate JGG 71

Konstanzer Inventar Sanktionsforschung

45

69

42
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43

75

50
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54

88
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BW BY BE BB HB HH HE MV NI NW RP SL ST SH TH

100

80

60

40

20

0

Schaubild 4

SN BW BY BE BB HB HH HE MV NI NW RP SL ST SH TH

Div.Rate JGG mit Aufl . 
(§ 45 III, 47 JGG)

Div.Rate JGG mit Anre-
gung (§§ 45 II JGG)

Div.Rate JGG ohne Aufl . 
(§ 45 I JGG)

Div.Rate StGB mit Aufl .

Div.Rate StGB ohne Auf-
lagen
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Unter den formellen, also durch Urteil verhängten 
Sanktionen zeigt sich im Bundesdurchschnitt (vgl. 
Schaubild 5): 

Es dominieren mit Anteilen von 83,1% (insgesamt)  
 bzw. 93,1% (schwerste Sanktion) die ahndenden  
 und auf die Weckung von Unrechtseinsicht ab- 
 zielenden Sanktionen (Zuchtmittel, Jugendstrafe),  
 nicht so sehr helfende, stützende oder chancen- 
 verbessernde Maßnahmen. 

Auf Erziehungsmaßregeln (die Strafverfolgungs- 
 statistik enthält keine weitere Differenzierung) 

 entfi elen 2008 16,9% aller verhängten formellen  
 Sanktionen, aber nur 6,9% der schwersten Sank- 
 tionen, d.h. fast zwei von drei Erziehungsmaß- 
 regeln wurden in Kombination mit anderen, 
 schwereren Sanktionen (Zuchtmittel oder Jugend- 
 strafe) verhängt. 

Zwar können die neuen ambulanten Maßnahmen,  
 ausgenommen sozialer Trainingskurs, auch im Rah- 
 men von Diversion angeregt/ auferlegt werden.  
 Praxisberichte zeigen aber, dass auch hier sozial- 
 pädagogisch nicht betreute Arbeitsaufl agen domi- 
 nieren.

Schaubild 5

4. Formelle jugendstrafrechtliche Sanktionen

Ambulante Zuchtmittel

Jugendarrest

Jugendstrafe zur Bew.

Jugendstrafe unbedingt

Erziehungsmaßregeln

58,1 % 60,3 %

10,3 %

18,4 % 12,0 %

6,2 %

4,1 %

6,7%

6,9 %

16,9%

Datenquelle: Strafverfolgungsstatistik, Konstanzer Inventar Sanktionsforschung

Schwerste und insgesamt nach Jugendstrafrecht verhängte Sanktionsart. Anteile bezogen auf verhängte Sanktio-
nen bzw. Verurteilte. Deutschland 2008

schwerste Sanktion insges. verhängte Sanktionen

•

•

•
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In Sachsen ergibt sich ein geringfügig anderes Bild 
(vgl. Schaubild 6): 

Auch hier dominieren, etwas abgeschwächt gegen-
über dem Bundesdurchschnitt, mit Anteilen von 78,5% 
(insgesamt) bzw. 90,2% (schwerste Sanktion) die ahn-
denden und auf die Weckung von Unrechtseinsicht ab-
zielenden Sanktionen (Zuchtmittel, Jugendstrafe). 

Es werden zwar mit 21,5% aller verhängten formel-
len Sanktionen mehr Erziehungsmaßregeln verhängt als 
im Bundesdurchschnitt, aber auch hier wurde gut jede 
zweite Erziehungsmaßregel in Kombination mit ande-
ren, schwereren Sanktionen (Zuchtmittel oder Jugend-
strafe) verhängt. Als alleinige Sanktion entfi elen auf 
diese Sanktionsart nur 9,8%.

Bei diesem Vergleich wird vorausgesetzt, dass die 
Bezugsgröße, hier: die absolute Zahl der Verurteilten, 
vergleichbar ist. Dies ist aber weder im zeitlichen 
Längsschnitt – noch im regionalen Querschnittsver-
gleich zutreffend. Denn durch Diversion werden leichte 
und mittelschwere Kriminalität der Verurteilung entzo-
gen, d.h. je höher die Diversionsrate ist, desto höher 
dürfte auch der Anteil der »schweren« Fälle unter den 
Verurteilten sein, für die eher eine freiheitsentziehende 
Sanktionen als »erforderlich« erachtet wird. Ein Gedan-
kenexperiment kann das Gemeinte verdeutlichen: An-
genommen, in einem Land würden die Staatsanwalt-
schaften durch eine Diversionsrichtlinie angewiesen, 
alle Ermittlungsverfahren gem. § 45 JGG einzustellen, 

Schaubild 6

Ambulante Zuchtmittel

Jugendarrest

Jugendstrafe zur Bew.

Jugendstrafe unbedingt

Erziehungsmaßregeln

57,9 % 55 %

14,7 %

9,8 % 6,4 %

8,8 %

6,4 %

10,7%

9,8 %

21,5%

Datenquelle: Strafverfolgungsstatistik, Konstanzer Inventar Sanktionsforschung

Schwerste und insgesamt nach Jugendstrafrecht ver-
hängte Sanktionsart. Anteile bezogen auf verhängte 
Sanktionen bzw. Verurteilte. Sachsen 2008

Schwerste Sanktion insges. verhängte Sanktionen
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die mit großer Wahrscheinlichkeit nicht zu einer sta-
tionären Sanktion führen. Der Anteil der stationären 
Sanktionen an allen durch Urteil verhängten Sanktion-
en würde dementsprechend dramatisch steigen. Diese 
extreme Situation gibt es zwar nicht, gleichwohl be-
stehen erhebliche Unterschiede zwischen den Ländern. 
Die Spannweite der jugendstrafrechtlichen Diversion-
srate4 reicht von 59 (Saarland) bis 88 (Bremen); Sachsen 
liegt mit 71 leicht über dem Bundesdurchschnitt. Ein 
Ländervergleich ist deshalb nur bei einer vergleichbar-
en Bezugsgröße möglich; diese können nicht die Verur-
teilten sein, sondern – auch dies nur eine Annäherung 
– die Gesamtheit der (informell und formell) Sanktio- 
nierten.Bei der deshalb gebotenen Bezugnahme auf die 
Gesamtzahl der Sanktionierten zeigt sich (vgl. Schau-
bild 7 und 8), dass Sachsen 

zu den Ländern mit der niedrigsten Internierung- 
 srate 5 zählt (5,0%; BRD ohne Sachsen: 7,4%), und  
 zwar als Folge einer zurückhaltenden Verhängung  
 von Jugendarrest (2,5%; BRD ohne Sachsen: 5,5%),  
 die nur teilweise durch eine überdurchschnittlich  
 hohen Anteil unbedingter Jugendstrafen (2,5%;  
 BRD ohne Sachsen: 1,8%) ausgeglichen wird, 

zu den Ländern mit einer überdurchschnittlich  
 hohen Rate von Erziehungsmaßregeln gehört, die  
 als schwerste Sanktion verhängt werden (2,8%;  
 BRD ohne Sachsen: 2,0%),

zu den Ländern zählt, in denen überdurchschnitt- 
 lich häufig bedingte Jugendstrafen verhängt  
 werden (4,2%, BRD ohne Sachsen: 3,0%) mit der  
 Folge, dass der Anteil der insgesamt verhängten Ju- 
 gendstrafen und Jugendarrest nur noch geringfü- 
 gig unter dem Durchschnitt der anderen Länder  
 liegt (9,2%, BRD ohne Sachsen: 10,3%).

Schaubild 7

4 Anteil der Personen, bei denen das Verfahren nach §§ 45, 47 JGG 

eingestellt worden ist (nach Jugendstrafrecht informell Sanktionierte) 

an allen nach Jugendstrafrecht sanktionierten Personen (nach Jugend-

strafrecht Verurteilte sowie Personen mit Entscheidungen gem. § 27 JGG 

[= formell Sanktionierte] und nach Jugendstrafrecht informell Sanktion-

ierte)..

5 Mit Internierungsrate wird hier der Anteil der zu Jugendarrest, un-

bedingter Jugendstrafe oder zu Heimunterbringung (§ 12 Nr. 2 JGG) 

Verurteilten an allen (informell oder formell) Sanktionierten bezeichnet.

•

• 
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Datenquelle: Staatsanwaltschaftsstatistik, Strafverfolgungsstatistik, Konstanzer Inventar Sanktionsforschung

ambul. Erziehungs-
maßregeln

ambul. Zuchtmittel

Jugendstrafe zur Bew. 
u. § 27 JGG

unbed. Jugendstrafe

Jugendarrest 
Heimerziehung

Formelle Sanktionen nach Art und Häufigkeit.  
Anteile bezogen auf (formell oder informell) Sanktio- 
nierte. 2008

SN
Internierungsrate* 5,0

* Internierungsrate: (unbedingte Jugendstrafe + Arrest + Heimunterbringung)/ sanktioniert (%)

2,3 3,8 4,7 5,1 5,3 5,8 5,9 5,9 6,1 6,9 7,2 7,6 8,5 8,6 12,2

HB HH BB RP BW MV TH SH HE BE ST NW SL NI BY
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Datenquelle: Staatsanwaltsstatistik, Strafverfolgungsstatistik, Konstanzer Inventar Sanktionsforschung

Jugendarrest und unbedingte Jugendstrafen nach der Dauer. Anteile bezogen auf 
(formell oder informell) Sanktionierte. 2008

Schaubild 8
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Im Vergleich mit den anderen Bundesländern weist 
Sachsen allerdings – erneut bezogen auf Sanktionierte 
insgesamt – eine weit überdurchschnittlich hohe Rate 
unbedingter Jugendstrafen auf (vgl. Schaubild 9). Im 
Schnitt der anderen Bundesländer kommen auf 100 
Sanktionierte 1,8 zu unbedingter Jugendstrafe Verur-
teilte in Sachsen sind es 2,5.

Deutliche Unterschiede bestehen auch hinsichtlich 
des Anteils der unbedingten Jugendstrafen von mehr 
als 2 Jahren. Nur Bayern, Berlin, Sachsen- Anhalt und 
Thüringen weisen ähnlich hohe Werte auf. Die Wahr-
scheinlichkeit, zu einer Jugendstrafe von mehr als 2 
Jahren verurteilt zu werden, ist in Sachsen z.B. 2,5 mal 
höher als in Hessen.

Datenquelle: Staatsanwaltschaftsstatistik, Strafverfolgungsstatistik, Konstanzer Inventar Sanktionsforschung

Unbedingte Jugendstrafen nach der Dauer. Anteile bezogen auf (formell oder in-
formell) Sanktionierte. 2008

Schaubild 9
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Bis vor Kurzem stützte sich in Deutschland das em-
pirische Wissen über Rückfallraten nach einzelnen San-
ktionen lediglich auf einzelne, zumeist örtlich, zeitlich 
und deliktsspezifisch beschränkte Untersuchungen zu 
einzelnen Sanktionen.6 Erst mit der 2003 veröffentlich-
ten Legalbewährungsstudie für das Bezugsjahr 19947 
liegen Befunde über die Rückfallraten hinsichtlich 
sämtlicher förmlicher Sanktionen vor.8 Folgendes Er-
gebnis wurde festgestellt (vgl. Schaubild 10):

1. Entgegen Alltagsvorstellungen – einmal kriminell,   
 immer kriminell – ist Rückfälligkeit die Ausnahme,   
 nicht die Regel. Nur ein gutes Drittel aller Verur-  
 teilten wurde innerhalb von vier Jahren überhaupt  
 erneut justiziell registriert. 

2. Die Rückfallraten sind – ebenso wie die Kriminali-  
 tätsbelastung – alters ab hän gig recht ungleich ver-  
 teilt. Junge Menschen weisen eine deutlich höhere   
 Kriminali täts belastung auf als Erwach sene. Erwar-  
 tungs gemäß sind deshalb auch die Rückfallraten   
 junger Menschen deutlich höher als die von  
 Erwachsenen. 

Die Rückfallraten nehmen in der Tendenz mit der 
Schwere der Sanktion zu: Je härter die verhängte Sank-
tion, desto höher die Rückfallraten, was freilich nur als 
deskriptiver Befund, nicht aber als Kausalanalyse miss-
verstanden werden darf.9

Die Ergebnisse der Legalbewährungsstudie erlauben 
keine Kausalaussagen über die Wirkung der Sanktionen, 
weil die Sanktioniertengruppen ein unterschiedlich ho-
hes Rückfallrisiko aufweisen. Personen, die z.B. mit ei-
ner freiheitsentziehenden Sanktion verurteilt worden 
sind, dürften möglicher weise einer Gruppe angehören, 
die ein höheres Rück fallrisiko auf weist als Personen, 
bei denen eine ambulante Sanktion verhängt worden 
ist. 

Die Studie zeigt aber, ob und inwieweit Annahmen   

 zur spezialpräventiven Wirkung einer Sanktio- 
 nierung unter den realen Gegebenheiten zutref- 
 fend sind. Wer z.B. eine Freiheits- oder Jugend- 
 strafe in der An nah me verhängt, den Strafgefang- 
 enen dadurch von weiteren Straftaten (genauer:  
 von der Ver ur teilung wegen weiterer Straftaten)  
 abhalten zu können, weiß nunmehr, dass diese An- 
 nahme bei Er wachsenen in fast 6 von 10 Fällen und  
 bei jungen Menschen sogar in nahezu 8 von 10 Fäl- 
 len falsch ist. 

Die Studie zeigt ferner, dass härtere Sanktionen  
 nicht geeignet sind, ein bei schwereren Delikten  
 angenommenes höheres Rückfallrisiko auszu- 
 gleichen. 

Die Studie erlaubt ferner zu prüfen, ob die zuneh- 
 mend erfolgte Ausweitung von Diversion auf mit- 
 telschwere Kriminalität zu einer Angleichung der  
 Rückfallraten führt. Dies ist offenkundig nicht  
 der Fall.

II. Was wirkt, was wirkt nicht?

1. Ergebnisse der Legalbewährungsstudie 1994

6 Zu den früheren Rückfallstatistiken vgl. Heinz, Wolfgang: Rückfall 

als kriminologischer Forschungsgegenstand - Rückfallstatistik als krimi-

nologisches Erkenntnismittel, in: Heinz/Jehle (Hrsg.): Rückfallforschung, 

Wiesbaden 2004, S. 11 ff.

7 Jehle, Jörg-Martin; Heinz, Wolfgang; Sutterer, Peter (unter Mitarbeit 

von Sabine Hohmann, Martin Kirchner und Gerhard Spiess): Legalbe-

währung nach strafrechtlichen Sanktionen – Eine kommentierte Rück-

fallstatistik, Mönchengladbach 2003 (http://www.bmj.de/media/archive 

/443.pdf)

8 Diese Studie wurde inzwischen wiederholt mit dem Bezugsjahr 2004 

(dreijähriger Rückfallzeitraum 2004-2007). Die Ergebnisse dieser neuen 

Studie waren bei Abschluss des Manuskripts noch nicht veröffentlicht.

9 Unzutreffend deshalb Albrecht, Peter-Alexis: Kriminologie. Eine 

Grundlegung zum Strafrecht. 4. Aufl., München 2010, S. 55; Meier, 

Bernd- Dieter: What works? – Die Ergebnisse der neueren Sanktions-

forschung aus kriminologischer Sicht, JZ 2010, S. 113 f.
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Schaubild 10
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Datenquelle: Jehle, Jörg-Martin; Heinz, Wolfgang; Sutterer, Peter [unter Mitarbeit von Sabine Hohmann, Martin Kirch-

ner und Gerhard Spiess]: Legalbewährung nach strafrechtlichen Sanktionen - Eine kommentierte Rückfallstatistik, 

Mönchengladbach 2003, Übersichtstabelle 4.1.a, S. 121, 4.3.a, S. 123.

Folgenentscheidungen 
(»Rückfall«)

FS/ JS unbedingt

FS/ JS bedingt

sonstige formelle Sank-
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§§ 45, 47 JGG

Legalbewährung und Rückfall nach allgemeinem Strafrecht 
und nach Jugendstrafrecht – Bezugsjahr 1994

insgesamt

nach Sanktion 
nach allgem. Strafrecht

Freiheitsstrafe insgesamt

Formelle BE nach JGG

Jugendstrafe insgesamt

JS ohne Bew.

JS mit Bew.

Jugendarrest
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§§ 45, 47 JGG
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Eine Rückfallstatistik ersetzt keine Forschung da-
rüber, mit welcher (von verschiedenen) Sank tion(en) 
bei vergleichbaren Tat- und Tätergruppen die spezial-
präventiv bessere Wirkung er zielt wird. Dies ist Auf-
gabe der empirischen Sanktions- und Wirkungsfor- 
schung. Vor aus setzung für den empirischen Nachweis 
einer kausalen Wirkung ist, dass sich die miteinander 
zu ver gleichenden Gruppen wirklich nur in einem ein-
zigen Punkt unter scheiden, dem der Sanktion. Nur 
wenn dies gelingt, kann der empiri sche Nachweis ge-
führt werden, dass die Wirkung der Sank tion (und 
nicht etwaige Selek tionseffekte) gemessen wird. Hierzu 
sind experi mentelle oder quasi – experimentelle An- 
sätze erforderlich. Letztere sind vor allem dann mög-
lich, wenn die Sanktio nierungspraxis für gleich arti ge 
Fälle zeit lich oder regi o nal uneinheitlich ist. Bei Unter-
suchun gen, in denen erst durch den Forscher Ver-
gleichs gruppen nach bestimm ten, als rück fallfördernd 
angesehenen Kriterien gebildet werden, besteht immer 
der Ein wand, dass relevante Kriterien nicht erfasst 
worden sind.

Ebenso bekannt wie diese Kriterien für valide Un-
tersuchungen ist aber auch, dass die vorliegen den (in- 
wie ausländischen) Untersuchungen zu den Sanktions-
wir kungen diesen Kriterien ganz überwiegend nicht 
oder nur teilweise entsprechen. Sie beruhen selten – 
hin sicht lich der deutschen jugend strafrechtlichen Wir-
kungsforschung bislang überhaupt nicht - auf einem 
kon trol lier ten Zufalls experiment, sondern auf einem 
Design, dessen interne Vali dität schwä cher ist. Um vor-
liegende Untersuchungen dennoch einordnen und dif-
ferenziert bewer ten zu können, wur de von Sherman 
u.a.10 die Maryland Scientific Methods Scale entwick-

elt. Eine überarbeitete und erwei terte Fassung11 ist mit-
tlerweile zum Standardwerk der »evidence- based 
crime- preven tion« - Bewe gung geworden. Diese Skala 
stützt sich u. a. auf folgende Prämissen: 

Nur durch Studien mit sorgfältig gesicherter in-
terner Validität kann die Wirksamkeit von Inter-
ventionen korrekt eingeschätzt werden. Das sind 
in der Regel Evaluationen, die Zufalls experimente 
oder wenigstens quasi- experimentelle Designs ver-
wenden.

Berücksichtigt werden muss der komplette For- 
schungsstand, nicht bloß einzelne Studien, deren 
Ergebnisse möglicherweise den Erwartungen des 
Auswerters besser entsprechen als andere. Such-
strategien und Ausschlusskriterien sind deshalb  
exakt zu beschreiben.

Es geht bei dieser Skala darum, empirisch gültige Evalu-
ationen der Wirksamkeit kriminal prä ventiver Instru-
mente zu sichten und aufgrund möglichst vollständiger 
Auswertungen die dabei als effektiv nachgewiesenen 
Instrumente herauszufinden. Die Aussagekraft der Er-
gebnisse wird auf 5 Bewertungsstufen eingestuft (vgl. 
Tabelle 1).

2. Ergebnisse der empirischen Sanktions- und  
 Wirkungsforschung

2.1. Methodische Probleme der Behand- 
  lungs- und Wirkungsforschung

10 Sherman, Lawrence W.; Gottfredson, Denise C.; MacKenzie, Doris L.; 

Eck, John; Reuter, Peter; Bushway, Shawn D.: Preventing Crime: What 

Works, What Doesn't, What's Promising, A Report to the United States 

Congress 1998 <http://www.ncjrs.org/works/download.htm>.

11 Sherman, Lawrence W.; Farrington, David P.; Welsh, Brandon C.; 

Layton MacKenzie, Doris (Hrsg.): Evidence-Based Crime Prevention, Lon-

don/New York 2002.

• 
 
 
 
 

•
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Niveau 5

Niveau 4

Niveau 3

Niveau 2

Niveau 1

Studien mit experimentellem Design, bei denen also die Untersuchungs gruppe 
durch Zufallsaus wahl auf eine Experimental- und eine Kontrollgruppe verteilt 
worden war.

Gut durchgeführte quasi-experimentelle Untersuchungen, bei denen eine Kon-
troll gruppe mituntersucht wurde, die zwar nicht per Zufall, sondern durch be-
wusste Auswahl zustande gekommen war, bei denen aber große Sorg falt auf Ver-
gleichbarkeit gelegt wurde, z.B. durch matching von Personen oder Grup pen 
nach Variablen, deren Einfluss auf Intervention und Effekt unter stellt werden 
konnte, oder durch sorgfältige statistische Kontrolle solcher Va riablen.

Untersuchungen, die eine Vergleichsgruppe heranzogen, die das evalu ierte Inter-
ventionsprogramm nicht absolviert hatte, wobei allerdings deren Ähnlichkeit mit 
der Untersuchungsgruppe nicht groß oder unbekannt war.

Vorher-Nachher-Studien ohne Vergleichsgruppe.

Studien mit nur einem Messzeitpunkt bei einer Population, die Adressaten und 
Nicht adressaten einer Intervention enthielt, ohne deren Vergleich barkeit abzu-
sichern oder statistisch zu kontrollieren.

Tabelle 1 Maryland Scientific Methods Scale

Abhängig von der Bewertung des methodischen 
Niveaus wurden in den mithilfe dieser Skala durchge-
führten Metaanalysen die Ergebnisse der bewerteten 
Studien kategorisiert als working, not working, promis-
ing oder unknown.

Als working wurden Programme eingestuft, für die 
durch wenigstens zwei Studien der Designgüte 3 oder 
höher statistisch signifikante Effekte bei genügend gro-
ßen Stich proben nachgewiesen wurden und die übrigen 
Studien geringerer Designgüte überwiegend Ergebnisse 
in gleicher Richtung aufwiesen.

Als not working wurden Programme eingestuft, für 

die durch wenigstens zwei Studien der Designgüte 3 
(oder höher) nachgewiesen wurde, dass sie keine 
Wirkung haben oder gar kontraproduktive Effekte 
nach sich ziehen. 

Als promising wurden Interventionen betrachtet, 
die nur durch eine Evaluationsstudie auf wenigstens 
dem Niveau 3 als wirkungsvoll nachgewiesen wurden 
und für die aus anderen, methodisch schwächeren 
Studien Anhaltspunkte bestehen, dass sie bei besserem 
Design ebenfalls Effektivität nachweisen könnten. 

Für alle sonstigen Programme galt die Effektivität 
als unknown.
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Die Bilanzierung der Forschungen zur jugendstra-
frechtlichen Wirkungsforschung in Deutschland ist 
ernüchternd12 Der Forschungsstand ist defizitär, und 
zwar in doppelter Hinsicht: 
1. Es gibt zu wenig Evaluationsstudien.
2. Es gibt mehr Begleit- als Wirkungsforschung.
3. Es gibt zu zu wenig Wirkungsforschung, die metho-
dischen Standards genügen.

Auf Untersuchungen zur spezialpräventiven Wir-
kung von Diversion entfiel der größte Anteil aller seit 
1990 durchgeführten Studien. Einige Arbeiten galten 
dem Täter- Opfer- Ausgleich sowie der Strafrestausset-
zung, eine weitere dem Anti- Aggressivitätstraining, 
einige ältere Arbeiten der Effizienz des sozialen Train-
ingskurses. Nur ein kleiner, wenngleich kriminalpoli-
tisch wichtiger Teil des Spektrums jugendkriminalrecht-
licher Maßnahmen war also seit Beginn der 1990er Jah-
re Gegenstand der Wirkungsforschung.

Werden die den gegenwärtigen Stand methodi-
scher Anforderungen wiedergebenden Gütekriterien 
der Maryland Scientific Methods Scale zugrunde ge-
legt, wonach nur Studien ab dem Niveau 3 (Vergleichs-
gruppe) als empirisch gültige Evaluationen angesehen 
werden können, dann genügt nur ein Teil der durch-
geführten Studien diesen Kriterien. Unter den als em-
pirisch gültig anzusehenden Evaluationen dominieren 
Studien auf Niveau 3, also Vergleichsgruppenstudien. 
Zufallsexperimente wurden nicht durchgeführt, ledig-
lich zwei Studien hatten ein quasi– experimentelles De-
sign. Ein nicht unbeträchtlicher Teil der durchgeführten 
Studien erreicht nur das Niveau 2 oder 1 der Maryland 
Scientific Methods Scale.
Als derzeitiger Forschungsstand kann aufgrund der 
deutschen Studien13 festgehalten werden:

Hinsichtlich Diversion kamen sämtliche einschlä-
gige Untersuchungen zum Ergebnis, dass die for-
melle Erledigung (Verurteilung) in spezialpräventiv-
er Hinsicht einer Verfahrenseinstellung nicht über-

legen ist. Bei vergleichbaren Tat- und Tätergruppen 
waren die Rückfallraten nach einer Verfahrensein-
stellung regelmäßig nicht höher als nach einer Ver-
urteilung. Ferner wurde festgestellt, dass durch ei-
ne informelle Erledigung das Risiko des Übergangs 
zu formeller und zu wiederholter formeller Sank-
tionierung reduziert wird. Dies wurde in allen Stu-
dien bestätigt, unabhängig davon, wie die Legalbe-
währung gemessen wurde (BZR-Eintragungen oder 
Täterbefragungen) und unabhängig davon, ob ein 
quasi- experimentelles Design oder ein Kontroll-
gruppendesign zugrunde gelegt wurde.14 Auch die 
neueren Untersuchungen zu den sog. »Schülerge-
richten«15 bzw. zu den Diversionstagen16 konnten 

12 Vgl. die Ertragsanalyse bei Coester, Marc; Bannenberg, Britta; Röss-

ner, Dieter: Die deutsche kriminologische Evaluationsforschung im inter-

nationalen Vergleich, in: Lösel et al. (Hrsg.): Kriminologie und wissens-

basierte Kriminalpolitik, Mönchengladbach 2007, S. 93 ff.; Fasoula, Ev-

doxia: Rückfall nach Diversionsentscheidungen im Jugendstrafrecht und 

im allgemeinen Strafrecht, München 2003; Heinz, Wolfgang: Evaluation 

jugendkriminalrechtlicher Sanktionen – eine Sekundäranalyse 

deutschsprachiger Untersuchungen, in: Lösel et al. (Hrsg.): Kriminologie 

und wissensbasierte Kriminalpolitik, Mönchengladbach 2007, S. 495 ff.; 

Meier, Bernd-Dieter: Was nützt, was schadet, was ist ohne Effekt? – Die 

jugendstrafrechtlichen Sanktionen auf dem Prüfstand, in: Festschrift 

für Manfred Maiwald, Berlin 2010, S. 501 ff.; Synowiec, Patrick: 

Wirkung und Effizienz der ambulanten Maßnahmen des Jugendstra-

frechts, Stuttgart 1999.

13 Vgl. hierzu die Belege bei Heinz (Anm. Fehler: Referenz nicht gefun-

den).

14 Vgl. die Nachweise bei Heinz (Anm. Fehler: Referenz nicht 

gefunden),S. 506 ff.

15 Vgl. Englmann, Robert: Kriminalpädagogische Schülerprojekte in 

Bayern, Münster 2009.

16 Vgl. Verrel, Torsten: § 45 JGG - Quo vadis? Ergebnisse und kriminal-

politische Konsequenzen der Evaluation nordrhein-westfälischer Diver-

sionstage, in: Festschrift für Heinz Schöch. Berlin, New York 2010, S. 227 

ff.

2.2. Ergebnisse der spezialpräventiven  
  Wirkungsforschung

•
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die These von der Austauschbarkeit von Alternativ-
en nicht widerlegen, sie konnten insbesondere 
keine bessere spezialpräventive Wirksamkeit dieser 
Vorgehensweisen belegen, wohl aber deren rechtli-
che Problematik. 
Untersuchungen zu ambulanten Maßnahmen, die 
vor allem im Bereich des TOA durchgeführt wur-
den, belegen, dass die Rückfallraten hier auf kein-
en Fall schlechter sind als nach einer anderen, ein-
griffsintensiveren, eher punitiven Sanktion.17 Des-
halb kann der TOA als aussichtsreicher und krimi-
nalpolitisch verantwortbarer Weg bewertet 
werden.
In den 1980er Jahren durchgeführte Untersuch- 
ungen zu Arbeitsweisungen bzw. zum sozialen 
Trainingskurs im Vergleich zum Jugendarrest erga-
ben keine Anhaltspunkte dafür, dass der Jugendar-
rest spezialpräventiv wirksamer ist.18 

Nach Strafrestaussetzung war die Rückfallrate 
nicht höher als nach vollständig vollstreckter Ju-
gendstrafe. Hinsichtlich Vollzugsmodalitäten ergab 
eine neuere Untersuchung, dass nach Entlassung 
aus dem offenen Vollzug die Rückfallrate jedenfalls 
nicht höher ist als nach geschlossenem Jugend-
strafvollzug.19

Über die spezialpräventive Wirksamkeit spezieller 
Behandlungsmaßnahmen fehlen eindeutige Befun-
de. So konnten z.B. in einer Untersuchung zum 
Anti- Aggressivitäts- Training bei einer Gruppe ju-
gendlicher Strafgefangener keine positiven Effekte 
im Vergleich zu den nicht in das Training einbezo-
genen Gefangenen festgestellt werden.20 Ob dies 
allerdings am Behandlungsprogramm lag oder auf 
methodische Probleme zurückzuführen ist, konnte 
nicht eindeutig geklärt werden.

Aus der Feststellung eines defizitären Forschungsstan-
des folgt, dass es notwendig ist, Sanktions effek te in 

methodischen Standards genügender Weise zu evalui-
eren. (Jugend-) Strafrecht ist Aus übung des staatlichen 
Gewaltmonopols. Dessen Handhabung setzt voraus, 
dass der Staat nicht unverhältnismäßig in Grundrechte 
der Bürger eingreift; als notwendig kann nur begründet 
werden, was tatsächlich wirksam ist. Deshalb muss sich 
die Kriminalpolitik (und die Kriminalrechtspraxis) der 
empirischen Entscheidungsgrundlagen vergewissern.

1.  Daraus folgt zunächst eine Aufforderung an die 
Politik, die erforderlichen finanziellen und personellen 
Ressour cen bereitzustellen, damit sich in Deutschland 
eine Evaluations kultur entwickeln kann. Von den 
Zustän den in England, wo seit dem »Crime Reduction 
Programme« von 1999 eine Pflicht zur Evaluation 
eingeführt wurde, ist Deutschland noch meilenweit  
entfernt.

2.  Daraus folgt ferner eine Aufforderung an die Wis-
senschaft, sich vermehrt der Herausforderung der Eva-
luationsforschung zu stellen.

17 Vgl. Dölling, Dieter; Hartmann, Arthur; Traulsen, Monika: Legalbe-

währung nach Täter- Opfer- Ausgleich im Jugendstrafrecht, MschrKrim 

2002, S. 185 ff.

18 Vgl. Wellhöfer, Peter R.: Soziale Trainingskurse und Jugendarrest, 

MSchrKrim 1995, S. 42 ff.

19 Vgl. Frankenberg, Hans-Magnus: Offener Jugendstrafvollzug, Voll-

zugsbedingungen und Legalbewährung von Freigängern aus der Jugend-

strafvollzugsanstalt in Rockenberg/Hessen, Frankfurt a.M. u.a. 1999.

20 Vgl. Ohlemacher, Thomas; Sögding, Dennis; Höynck, Theresia; Ethé, 

Nicole, Welte, Götz: »Nicht besser, aber auch nicht schlechter«: Anti-Ag-

gressivitäts-Training und Legalbewährung, DVJJ-Journal 2001, S. 380 ff.
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Aufgeklärtes Nichtwissen meint, 
dass wir zwar wissen, was wir wis-
sen sollten, um rational handeln zu 
können, dass wir aber über dieses notwendige Wis-
sen nicht oder nur in Teilbereichen verfügen. 

Aus «aufgeklärtem Nichtwissen» folgt nicht, dass 
Beliebigkeit möglich ist, weder Beliebigkeit der krimi-
nalpolitischen Forderungen noch Beliebigkeit der  
Rechtsanwendung. Denn diese verbieten schon die 
Rahmenbedingungen »Präventionsstrafrecht«. Durch 
die Sanktionen des JGG soll, wie § 2 I S. 1 JGG formu- 
liert, »vor allem erneuten Straftaten eines Jugendlichen 
oder Heran wach senden« entgegengewirkt werden. Die 
Sanktionen müssen also geeignet und erforderlich sein, 
um dieses Ziel zu erreichen. Wo die hierfür erforderli-
chen Kausalhypothese nicht oder nicht adäquat ge-
prüft wurde, wo also lediglich deskriptive Befunde vor-
liegen, muss geprüft werden, ob diese mit den Hypo-
thesen der (besseren) Wirksamkeit der einen Reaktions-
alternative vereinbar sind. Wer z.B. einen Warnschuss-
arrest fordert (oder anwendet), sollte zumindest einen 
deskriptiven Befund vorweisen, mit dem diese Forde-
rung vereinbar wäre. 

Eine Einschätzung der Kriterien »Geeignetheit« 
und »Erforderlichkeit« kann z.B. dort erfolgen, wo die 
Praxis das »natürliche Experiment« einer Ausweitung 
der Zielgruppen alternativer Rechtsfolgen unternom-
men hat:

Wenn die geringeren Rückfallraten nach Diversion 
darauf zurückzuführen wären, dass zunächst nur Bes-
chuldigte mit (wie auch immer festgestellter) positiver 
Prognose selektiv in den Genuss der Diversion kamen, 
dann müsste dieser Selektionseffekt verschwinden, wo 
(bei regionalen Unterschieden der Sanktionierungs-
praxis) und wenn (wie inzwischen bei Erst- und Baga-

telltätern der Fall) nicht mehr ausnahmsweise und 
selektiv, sondern regelmäßig (und damit empirisch be-
trachtet »wahllos«) Diversion zum Einsatz kommt. Dies 
ist nach den vorliegenden Studien nicht der Fall, wie 
etwa die Untersuchung von Bareinske für Baden- Würt-
temberg belegt (vgl. Schaubild 11).

Ähnlich lässt sich argumentieren, wenn Sanktio-
nen bei vergleichbaren Tat- und Tätergruppen regional 
unterschiedlich angewendet werden. Würde eine Ver-
urteilung den Rückfall eher verhindern als eine infor-
melle Sanktion, dann müssten – bei sonst gleichen 
Ausgangs bedingungen - die Rückfallraten mit der Höhe 
der Diver sionsraten systematisch zunehmen. Insbeson-
dere müsste bei einer weitgehenden Ausweitung der Di-
version über die Gruppe von Ersttätern mit günstiger 
Prognose hinaus ein – mutmaßlich selektionsbedingter 
– Vorteil der Legalbewährung der Divertierten gegen-
über den förmlich Sanktionierten verschwinden. Die 
empirische Prüfung ergab indes keinen stati stisch signi-
fi kanten Zusammen hang zwischen der Höhe der Di ver-
sions- und der Höhe der Nachentscheidungsrate (vgl. 
Schaubild 12).

Jugendarrest weist – nach der vollstreckten 
Jugendstrafe – die höchsten Rückfall raten auf (vgl. 
Schaubild 10). Deshalb werden die von Teilen der 
Politik und der jetzigen Regierungs koalition21 propa-
gierten Er war tungen, durch die Kombination von 
Jugendarrest und ausge setz ter Jugend strafe (Warn-
schussarrest) die Rückfallraten senken zu können, 

III. Kriminalpolitik und Rechtsanwendung unter den  
Bedingungen des  »aufge klärten Nichtwissens«

21 Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und FDP, 17. Legislaturperi-

ode, 2009, S. 72 (http://www.cdu.de/doc/pdfc/091026-koalitionsver-

trag-cducsu-fdp.pdf).
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durch die Rückfall sta tistik keines falls gestützt. Denn 
sowohl nach Freizeit- und Kurzarrest als auch nach 
Dauer arrest sind die Rückfallraten, unab hängig vom 
Alter der Verurteilten, extrem ungün stig – höher sogar 
als nach ausgesetzter Jugendstrafe. Etwas Sinnvolles 
kann von diesem Rezept also schwerlich erwartet 
werden – allenfalls, dass die noch mäßig guten Rück fall-
raten von aus gesetz ter Jugendstrafe (60%) durch die 
Kombination mit dem Jugendarrest mit seiner deutlich 
höheren Rück fall wahrscheinlichkeit (70%) verschlech-
tert werden. Ferner ist aus der Unter suchung von 
Schwegler22 bekannt, dass durch Dauer arrest weder die 
Rechtseinsicht noch die moralische Urteilsfähigkeit der 
Arrestanten beein fl usst wird; eine verhaltensprägende 
Neuorientierung konnte ebenfalls nicht nachgewiesen 
wer den. Nach Schweg ler deuten die Untersuchungs er-

gebnisse darauf hin, »dass es sich bei der Arrestkonzep-
tion um einen gesetzlich festge schrie benen Irrtum 
handelt«23 Die »guten Vorsätze«, auf die nach Gesprä-
chen mit Arrestanten immer wieder verwiesen wird, 
sollten – dies sagt bereits die Alltagserfahrung – im 
Kontext ihrer Äußerung beurteilt und in ihrer mittel-
fristigen verhaltenssteuernden Wirkung nicht über-
schätzt werden. In ihrer Bremer Längs schnitt untersu-
chung fanden Schumann u.a. jedenfalls keinen 
Zusammenhang zwischen Selbst prognose des Arres-

Schaubild 11
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22 Schwegler, Karin: Dauerarrest als Erziehungsmittel für junge 

Straftäter, München 1999.

23 Schwegler, Karin: Erziehung durch Unrechtseinsicht?, Kriminologis-

ches Journal 2001, S. 129.

24 Prein, Gerald; Seus, Lydia: Stigmatisierung in dynamischer Perspek-

tive, in: Schumann, Karl F. (Hrsg.): Berufsbildung, Arbeit und Delinquenz, 

Bd. 2, Weinheim/München 2003, S. 174 f.
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tanten und seiner Folgedelinquenz.24 Selbst die An nah- 
 me einer Schockwirkung des Arrests wird durch die 
Forschung nicht gestützt. Soweit sie festgestellt wurde, 
lässt dieser Effekt rasch nach und macht einer Gewöh-
nung Platz.25 Schumann stellte 1984 bei einer Befra-
gung fest, dass der Arrest im Gegen teil eher dazu bei- 
trägt, dem Gefängnis den Schrecken zu nehmen.26 
Bestätigt wird dieser Befund durch eine neuere Meta- 
Analyse von Programmen, in denen delinquente Ju- 
gendliche als Besu cher ins Gefängnis geschickt werden, 
um den »jailhouse shock« zu erleben. Danach gibt es 
keine positiven Effekte; im Vergleich zur Kontrollgrup-
pe war die Kriminalitäts belastung der Jugendlichen, die 
ein solches Programm durchlaufen hatten, sogar er- 
war tungs widrig größer.27 Die von deutschen Praktikern 
geäußerten Bedenken gegen den (Einstiegs-)  Arrest als 
vermeintlich heilsamen Schock sind demnach durchaus 
begründet.

Wenn Strafaussetzung zur Bewährung traditionell 

25 Vgl. die Nachweise bei Schwegler (Anm. Fehler: Referenz nicht ge-

funden), S. 110 f.

26 Giffey, Ingrid; Werlich, Martina: Vollzug des Jugendarrests in der 

Anstalt Bremen-Lesum, in: Schumann, Karl F. (Hrsg.): Jugendarrest und/

oder Betreuungsweisung, Bremen 1985, S. 46 f.; Schumann, Karl F.; Döp-

ke, Susanne; Giffey, Ingrid; Lätzel, Barbara; Werlich, Martina: 

Zusammen fassung der Ergebnisse und kriminalpolitische Folgerungen 

für Bremen, in: Schumann, Karl F. (Hrsg.): Jugendarrest und/oder Betreu-

ungsweisung, Bremen 1985, S. 171.

27 Petrosino, Anthony; Turpin-Petrosino, Carolyn, Buehler, John: 

»Scared Straight« and Other Juvenile Awareness Programs for Prevent-

ing Juvenile Delinquency <www.campbellcollaboration.org/ lib/down-

load/13/>, S. 6: »Programs like 'Scared Straight' involve organized visits 

to prison facilities by juvenile delinquents or children at risk for becom-

ing delinquent. The programs are designed to deter participants from 

future offending by providing first-hand observations of prison life and 

interaction with adult inmates. Results of this review indicate that not 

only does it fail to deter crime but it actually leads to more offending 

behavior.«

Schaubild 12
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nur deswegen mit günstigerer Legalbewährung ver- 
bunden ist, weil eine günstige Aussetzungsprognose die 
»good risks« zutreffend selektiert, dann müsste dieser 
Vorteil mit der Ausweitung der Aussetzungspraxis auf 
bereits rückfällige, vorbelastete Verurteilte, die nach 
älterer Praxis keine Chance auf eine Strafaussetzung 
hatten, reduziert werden. Dies ist, gemessen an den 
Widerrufsraten, nicht der Fall (vgl. Schaubild 13).

Dass die Selektionshypothese – jedenfalls in diesen 
Beispielen – nicht bestätigt, sondern durch die tat- 
sächliche Entwicklung entkräftet wurde, beweist nicht 
die Überlegenheit der Reaktions alternativen Diversion 
oder Strafaussetzung. Aber es wird deutlich, dass auch 
die schwächeren, deskriptiven empirischen Befunde 
mit der Behauptung der spezial präventiven Erforder-
lichkeit und Überlegenheit der jeweils eingriffsintensiv-
eren Alternativen nicht vereinbar sind. Diese Befunde 
sind vielmehr durchweg vereinbar mit der – auch 
durch die internationale Forschungslage gestützten – 

Annahme, dass der Austausch eingriffsintensiver 
Sanktionen gegen weniger eingriffsintensive unter 
spezialpräventiven Gesichtspunkten vertretbar ist. 
Insbesondere die neueren US-amerikanischen 

28 Sherman, L.W.; Gottfredson, D.C.; MacKenzie, D. L.; Eck, J.; Reuter, 

P. ; Bushway, S.D.: Preventing Crime: What Works, What Doesn't, 

What's Promising, A Report to the United States Congress 1998 <http://

www.ncjrs.org/works/download.htm>, in revidierter Fassung veröffen-

tlicht von Sherman, L.W.; Farrington, D. P.; Welsh, B. C.; Layton MacKen-

zie, D. (Hrsg.): Evidence-Based Crime Prevention, London/New York 2002;  

reviews der Campbell Collaboration Criminal Justice Group <http://

www.campbellcollaboration.org/>; 

»blueprints« des Center for Study and Prevention of Violence at the Uni-

versity of Colorado in Boulder <http://www.colorado.edu/cspv/blue-

prints>;   

Meta-Analysen von Mark W. Lipsey vom Center for Evaluation Research 

and Methodology at the Vanderbilt Institute for Public Policy Studies in 

Nashville <www.vanderbilt.edu/cerm>.

Schaubild 13
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Sekundäranalysen28 haben gezeigt, dass von einer 
»tough on crime«- Kriminalpolitik, die auf Strafschär-
fungen setzt, namentlich auf freiheitsentziehende 
Sanktionen, keine positiven Effekte zu erwarten sind. 
Programme, die auf spezialpräventive Abschreckung 
abzielen, sei es durch kurzen Freiheitsentzug (»shock 
probation«), durch längere, mit militärischem Drill 
verbundene Internierung (boot camps) oder in Form 
von Gefängnisbesuchsprogrammen (»scared straight«) 
hatten nicht die erwünschten Effekte, die Rückfall-
raten der Vergleichsgruppen waren nicht niedriger, in 
einer Reihe von Untersuchungen sogar höher.

So notwendig es nach dem Gesagten ist, den Stand 
des Wissens durch methodischen Standards genügende 
Wirkungsforschung zu erweitern, so falsch wäre es, die 
bisherigen deskriptiven Befunde als kriminalpolitisch 
oder für die Rechtsanwendung unbeachtlich beiseite 
zu schieben. Vielmehr kommt es darauf an zu prüfen, 
wieweit sie empirische Anhaltspunkte für die Annahme 
einer Überlegenheit der eingriffsintensiveren Alterna-
tive oder mögliche negative Auswirkungen eines Aus- 
tauschs unter den verfügbaren Sanktionsalternativen 
geben. Und hinsichtlich dieser deskriptiven Befunde 
entsprechen die Ergebnisse der deutschen Forschungen 
dem, was als Ergebnis des internationalen Forschungs-
standes hinreichend dokumentiert ist: Wo härtere 
Sanktionen durch weniger eingriffsintensive ersetzt 
wurden, ist die Befürchtung spezialpräventiv negativer 
Wirkungen nicht bestätigt worden. Für die behauptete 
Überlegenheit härterer, eingriffsintensiverer Sanktion-
en gibt es keine empirische Basis. Der For schungsstand 
spricht da für, im Zwei fel weniger, nicht mehr zu tun. 
Eine Kriminalpolitik, die auf mehr, auf härtere und auf 
längere Strafen setzt, stiftet mehr Schaden als Nutzen; 
sie ist ein Katastrophenrezept. Aus der »Austausch bar-
keitsthese« folgt, dass die Intensität von strafrechtli-
cher Übelzufügung zurück genommen werden kann, 
ohne damit einen messbaren Verlust an Prävention 

befürchten zu müssen. Kurz formuliert: »Nach krimi- 
nolo gischen Erkennt nis sen ist von Sanktions ver schär-
fun gen we der un ter spezial – noch unter general-
präventi ven Gesichts punkten eine Redu zie rung von 
Jugend kriminalität zu erwar ten.«29 Oder noch kürzer: 
»Milde zahlt sich aus.«30

Diese Ergebnisse sind folgenreich. Denn die Wahl 
der Sanktion muss stets gerechtfertigt werden da-
durch, dass ein solcher Eingriff als notwendig und 
verhältnismäßig begründbar ist. Wo – und das ist die 
Forschungslage – die bessere Wirksamkeit der härteren 
Sanktion nicht belegbar ist, müsste, sofern keine be- 
sonderen Umstände vorliegen, nach dem Ver hältnis-
mäßigkeitsprinzip die mildere Sanktion der jeweils 
härteren vor gezogen werden. Nicht der Nachweis eines 
größeren Erfolgs weniger eingriffsinten siver Maß nah-
men ge gen über den intensiveren Reaktionen ist zu 
erbringen, sondern es bedürfen umgekehrt die ein- 
 griffs intensiveren Maßnahmen der Begründung ihrer 
präven tiven Effizienz.

Prof. em. Dr. iur. Wolfgang Heinz 
Holdersteig 13 

78465 Konstanz 

Telefon: (0)7531/942637 · Telefax: (0)7531/942697 

wolfgang.e.heinz@online.de 

http://www.jura.uni-konstanz.de/heinz/

29 Dölling, D.: Mehr fach auffällige junge Straftäter, ZBl 1989, S. 318.

30 Heinz, W.: Zahlt sich Milde wirklich aus?, Diversion und ihre Bedeu-

tung für die Sanktionspraxis, ZJJ 2005,166 ff., 302 ff.
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Meine Erfahrung mit der Entlassungsbegleitung

Ein Betroff ener berichtet

»Nach 6,5 Jahren Haft erklärte mir 
meine Jugendgerichtshelferin, dass 
es die Möglichkeit einer zusätz-
lichen Betreuung nach der Haft 
gäbe. Ich habe mich dafür entschieden, weil ich es 
als willkommene Hilfe für mich sah um die entstehen-
den Probleme die mit der Entlassung auftreten (Behör-
dengänge, Finanzen, Formulare) erfolgreich zu lösen. 
Ich wurde regelmäßig noch während der Haft besucht 
und meine Betreuerin Fr. Ploß nahm auch an Konferen-
zen die meine Lockerung o. Entlassung an ging teil.

Während Zusatzausgängen besuchten wir Be-
hörden o. planten den weiteren Verlauf der Betreuung.

Bei den Behördengängen lag der Schwerpunkt bei 
der Arbeit (Lehre) u. der Wohnung. Hier wurde mir das 
erste mal klar wie wichtig es war das ich meinen 
Hauptschul- Realschulabschluss in der Haft nachholte. 
Mir wurde eine Lehre als Gärtner Fachrichtung Garten-
landschaftsbau angeboten.

Dazu war es allerdings erforderlich das ich in den 
offenen Vollzug verlegt werde um meiner Arbeit nach-
gehen zu können. Wobei ich u. Fr. Ploß uns sehr bemü-
hen mussten das ich auch rechtzeitig meine Lockerung 
bekomme um anschließend in den offenen Vollzug ver-
legt werden zu können. 

Da in Dresden nicht wie versprochen ein freier 
Platz vorhanden, wurde ich in die JVA-Zeithain verlegt. 
Im August 2009 begann ich dann meine Lehre.

Ich nahm in kauf jeden Tag um 4 Uhr aufzustehen, 
mit einem Arbeitsweg von insgesamt 3h und insgesamt 
4x umsteigen. Dies war eine reine Umstellung für mich 
nach der langen Zeit. Zur Wochenendbeurlaubung traf 
ich mich mit meiner Betreuerin um aktuelles zu bespre-
chen. Am 11.01.2010 wurde ich in die Freiheit entlas-
sen. Anfangs trafen wir uns wöchentlich später nach 
Absprache (meist aller 14 Tage) persönlich o. 

telefonisch. Nach 6 Monaten wurde die Betreuung offi -
ziell beendet jedoch befi nden wir uns immer noch im 
Kontakt. Ich befi nde mich mitlerweile im 2. Lehrjahr u. 
die Bewährung läuft gut.

Ich fi nde die Entlassungsbegleitung gut, weil, ich es 
so wie es jetzt ist u. läuft nicht hinbekommen hätte, da 
die lange Zeit schon ein wenig abstumpft u. man nicht 
das lernt um mit den Behördengängen u. den Alltag-
sproblemen des lebens fertig zu werden. Mir waren die 
Gespräche mit Fr. Ploß wichtig, weil, ich eine Person 
brauchte der ich alles erzählen konnte.«

Marcel M.

25
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1 Der Beitrag basiert in aktualisierter und erweiterter Form auf den 

Beitrag aus der Zeitschrift ZJJ/2009. S. 143 ff.

Das Projekt »Neuanfang« als wichtiger Baustein der 
»Durchgehenden Betreuung im Jugendstrafverfahren Dresden« 
aus Sicht der Jugendhilfe

Ein ganz- und gesamtheitliches, kooperatives  
Projekt zur Gewährleistung und Umsetzung  
spezialpräventiver Arbeitsansätze und Aufgaben  
der Jugendhilfe im Strafverfahren1

Übergangsmanagement  
im Jugendstrafverfahren
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Mit dem Dresdner Vorhaben einer 
durchgehenden Betreuung junger 
straffällig gewordener Menschen 
durch eine Bezugsperson, ihrem Ju-
gendgerichtshelfer, im gesamten Ju-
gendstrafverfahren, soll versucht werden, 
bisherige grundsätzliche Unzulänglichkeiten (z. B. In-
formationsverluste, Bezugsabbrüche, keine (Re)Integra-
tionsbegleitung nach einem Strafvollzug) zumindest 
aus Sicht der Jugendhilfe zu verringern bzw. – in gelin-
gender Kooperation mit anderen am Jugendstrafver-
fahren beteiligten Berufsgruppen und Institutionen – 
zu beseitigen. Damit sollen möglichst gemeinsam mit 
den anderen Professionen effektive und effiziente, in-
novative sowie professionelle Lösungen, die vor allem 
nachhaltig positive Ergebnisse zur Folge haben sollen, 
erlangt werden.

Das bisherige Jugendstrafverfahren, vom »Einge-
hen« der Akte bei der Jugendgerichtshilfe, über ver-
schiedene Verfahrensstadien, sich oftmals wieder-
holend (Diversionen, Hauptverhandlungen, Bewährung 
usw.), mit wechselnden Beteiligten, bis hin zum Voll-
zugsantritt nebst Entlassung und Nachbetreuung ist 
von versäult-verkrusteten, in sich geschlossenen und 
abgeschotteten Systemen, Zuständigkeiten und Auf-
gabenfeldern geprägt. Die diesbezüglich erzielten 
Ergebnisse, eine erforderliche und nach § 2 Abs. 1 JGG 
eingeforderte gesamtheitlich erzieherische, sozial-
präventive Dimension (Ziel des »Erziehungsstraf- 
rechts«) des Jugendstrafverfahrens kann bestenfalls 
letztendlich nur »Stückwerk« sein. Eine kontinuierli-
che, organisatorisch- strukturelle und inhaltlich (ge-
wollt) gelebte erzieherische Gesamtherangehensweise 
und Gesamtverantwortlichkeit konnte bisher aus un-
terschiedlichen Gründen nur ansatzweise oder gar 
nicht stattfinden. 

Um der vielerorts eingeforderten und beabsich-
tigten ressort- und institutionenübergreifenden Zusam-
menarbeit Rechnung tragen zu können und in Kenntnis 
der statistischen Aussagen hinsichtlich der Wirksamkeit 
bzw. Unwirksamkeit der verschiedenen (Straf-) Reak-
tionen des Staates auf jugendliches Fehlverhalten, auf 
kriminelles Tätigwerden2 bedarf es einer grundlegend 
abgestimmten Herangehensweise. Dies umso mehr, da 
auch vor dem Hintergrund der seit 01.01.08 existieren-
den neuen, sowohl gesetzlichen und tatsächlichen Rah-
menbedingungen in Sachsen (seit 01.01.08 Sächsisches 

2 vgl. die kommentierte Rückfallstatistik „Legalbewährung nach 

strafrechtlichen Sanktionen“ von Jehle, Heinz und Sutterer, Berlin 2003 

als auch Ostendorf, z. B. in Informationen zur politischen Bildung, 

Themenheft 306, „Kriminalität und Strafrecht“ 2010, S. 61 ff., wonach 

77,8 % Rückfälligkeit (innerhalb von 4 Jahren nach Haftentlassung) bei 

einer Jugendstrafe ohne Bewährung festgestellt wurde.

1. Ausgangslage – »teilorganisiertes Stückwerk  
 und andere Unzulänglichkeiten«
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Jugendstrafvollzugsgesetz; ab 01.10.07 Neubezug der 
zentralen sächsischen Jugendstrafvollzugsanstalt [JSA] 
in Regis-Breitingen) als auch gewonnener Erkenntnisse 
bezüglich optimierter Zusammenarbeit innerhalb säch-
sischer Behörden (z. B. Sozialer Dienst der Justiz im 
Vollzug/ Bewährungshilfe), gekoppelt mit einer kritisch-
en Selbstreflektion, sich grundlegende Neuerungen er-
forderlich als auch möglich machten (Unzulänglichkeit-
en/ Krise und Neuerungen als Chance) und sich eine 
Änderungsnotwendigkeit herausstellte. Als weitere 
Neuerung und Ausdruck einer in Sachsen gewollten ko-
operativen Zusammenarbeit ist die am 12. Mai 2010 in 
Kraft getretene »Vereinbarung zur Zusammenarbeit im 
Jugendstrafverfahren zwischen dem Sächsischen 
Staatsministerium der Justiz und für Europa, dem Säch-
sischen Staatsministerium für Soziales und Verbrauch-
erschutz, der Regionaldirektion der Bundesagentur für 
Arbeit und den kommunalen Spitzenverbänden«, die 
durch Beitrittserklärung vom 28. Mai 2010 für die 
Landeshauptstadt Dresden verbindlich ist. Vollzug/ Be-
währungshilfe), gekoppelt mit einer kritischen Selbstre-
flektion, sich grundlegende Neuerungen erforderlich 
als auch möglich machten (Unzulänglichkeiten/ Krise 
und Neuerungen als Chance) und sich eine Änderungs-
notwendigkeit herausstellte. Als weitere Neuerung und 
Ausdruck einer in Sachsen gewollten kooperativen 
Zusammenarbeit ist die am 12. Mai 2010 in Kraft ge-
tretene »Vereinbarung zur Zusammenarbeit im Jugend-
strafverfahren zwischen dem Sächsischen Staatsminis-
terium der Justiz und für Europa, dem Sächsischen 
Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz, 
der Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit 
und den kommunalen Spitzenverbänden«, die durch 
Beitrittserklärung vom 28. Mai 2010 für die Lande-
shauptstadt Dresden verbindlich ist.

Damit liegt, neben den gesetzlichen Vorgaben zur 
Kooperation (z. B. § 81 SGB VIII), auch eine spezielle 
vertraglich verbindliche Rechtsgrundlage für unter-
schiedliche mögliche Kooperationsprojekte verschie-
denster Institutionen als auch eine konkrete Hand-

lungs- und Verfahrensvorgabe im Kontext des Jugend-
strafverfahrens vor.

Neben der grundsätzlichen Kooperationsver-
fahrensvorgabe nach Nr. 2 der o. g. Vereinbarung, 
wonach »die Jugendgerichtshilfe schon im Vorfeld ein-
er Hauptverhandlung gegen einen jugendlichen oder 
heranwachsenden Straftäter vor dem Jugendgericht  
– unter (bei Jugendlichen) Einbindung der Personen-
sorgeberechtigten in Entscheidungsprozesse – Kontakt 
mit der örtlich zuständigen Stelle (der Arbeitsverwal-
tung) aufnehmen soll, um zu prüfen, ob dem jungen 
Straftäter geeignete Berufsorientierung-, Ausbildungs-, 
Arbeits- oder Beschäftigungsmaßnahmen angeboten 
werden können« regelt die Nr. 3 explizit die Besonder-
heit hinsichtlich der Eingliederungshilfe von Haftent-
lassenen.

»Nr. 3. Die verstärkte Zusammenarbeit zwischen 
der zuständigen Stelle und dem Jugendgericht soll auch 
Bestandteil der Eingliederungshilfe von Haftentlassenen 
sein. Dazu nimmt die Jugendgerichtshilfe schon vor der 
Haftentlassung Kontakt mit der örtlich zuständigen 
Stelle auf, um zu prüfen, ob dem Jugendlichen geeig-
nete Maßnahmen im Sinne der Nr. 2 angeboten werden 
können.« 

Durch diese Regelung wird u. a. das Verhältnis von 
Jugendstrafvollzug und Jugendhilfe als auch ein kon-
kreter Arbeitsauftrag von Jugendhilfe und Arbeitsver-
waltung aufgezeigt und im Kontext eines abgestimm-
ten, ergebnisorientierten Zusammenwirkens auch ein-
gefordert. Es soll vor Ort – und dies war mit Hauptint-
ention der Landeshauptstadt Dresden bei den voraus-
gegangenen Vertragsverhandlungen – eine aufgaben-
bedingte einzelfallbezogene (und dies als Regelfall)  
Kooperation und Abstimmung der Arbeitsabläufe (der 
involvierten Institutionen) unter Einbeziehung ihrer  
jeweiligen Netzwerke etabliert werden.

Dies um so mehr, da in Dresden eine umfängliche 
sowie bewährte Vernetzung der Berufsgruppen und 
Leistungserbringer, ausdifferenzierte bedarfsgerechte 
Angebote sowie ein hohes Maß an Professionalität, En-
gagement und Fachlichkeit der Akteure vorhanden war 
und ist.
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Es wuchs zunächst der Wunsch, aus Sicht der 
Jugendhilfe, eine bis dato neue Form und Intensität der 
Zusammenarbeit – unter Wahrung und gegenseitiger 
Achtung der jeweiligen Zuständig- und Fachlichkeit – 
der Verfahrensbeteiligten zu etablieren.

Ausgehend von der »einmaligen« gesetzlichen 
Aufgabenzuschreibung (§§ 1, 52 SGB VIII i.V.m. §§ 2 Abs. 
1, 38 JGG), wonach die Jugendhilfe (als Arbeitsbereich) 
im gesamten Jugendstrafverfahren (vom Ermittlungs-, 
über das Haupt-, bis hin zum Vollstreckungsverfahren, 
Vollzug) und darüber hinaus für die Erbringung z. B. 
erforderlich erzieherischer Hilfeleistungen verantwort-
lich ist3, wurde für die originäre Aufgabenwahrneh-
mung der Jugendhilfe das Projekt »Durchgehende Be- 
treuung im Jugendstrafverfahren Dresden« (DBD) 
initiiert. Unter umfänglicher – im Jugendstrafverfah-
rensverlauf der Vollstreckung/Vollzug – Einbeziehung 
insbesondere von Justiz und Jugendstrafvollzug soll 
somit z. B. für den Haftantritt, Haft, Haftentlassungs-
vorbereitung und (Re-)Integration eine gezielte, abge- 
stimmte, gesamtheitliche und in sich schlüssige He- 
rangehensweise bei der Gewährung und Umsetzung 
von (Re) Integrationsmaßnahmen »einsitzender« junger 
Menschen erfolgen (Projekt »Neuanfang« als Baustein 
der DBD). 

Die zeitumfänglich notwendige Einbeziehung der 
Jugendhilfe im gesamten Jugendstrafverfahren als auch 
die zuständig pflichtige inhaltliche Aufgabenwahrneh-
mung der Jugendhilfen ist durch die bundesrecht-

lichen Vorgaben auch für den Vollzug verbindlich 
vorgegeben, geregelt. Aus rechtsstaatlichen Grund-
sätzen (z. B. Art. 20, 31 GG, so wie es bundesrechtlich 
bestimmt ist) ist von daher eine nochmalige ausdrückli-
che Erwähnung (der Einbeziehung der Jugendhilfe) in 
den Landesjugendstrafvollzugsgesetzen nicht zwingend 
erforderlich. Die Einbeziehung der Jugendhilfe hat 
grundsätzlich und in Abstimmung mit dem Vollzug zu 
erfolgen.

Die Struktur und Organisation der Jugendgerichts-
hilfe Dresden – als Teil des Jugendamtes Dresden und 
dort der Abteilung Kinder- und Jugendförderung zu-
geordnet – ist als ein zentraler spezieller Fachdienst 
mit regionalem Bezug, wo zwei bis drei Mitarbeiter für 
ein Territorium in Dresden »allzuständig« sind und jed-
er zusätzlich für Koordinatorentätigkeiten hinsichtlich 
spezieller Aufgaben für das gesamte Team verantwort-
lich ist, ausgerichtet. Die gewählte strukturelle Anbind-
ung an die offene Jugendarbeit ermöglicht der Jugen-
dhilfe im Strafverfahren eine »Mittlerrolle« und be-
wirkt erhebliche Synergieeffekte. So erfolgt, neben der 
aufgabenbedingt notwendigen engen einzelfallbezo-
genen Zusammenarbeit mit der Abteilung Soziale Ju-
genddienste des Jugendamtes, den Hilfen zur Erziehung 
auch über die offenen Angebote der Abt. Kinder- und 
Jugendförderung eine sozialräumliche Kooperation mit 

3 vgl. dazu auch Sonnen in D/S/S, JGG § 38 Rn 18 (C. F. Müller 2008) 

oder Ostendorf NK-JGG § 38 Rn 22 (Nomos-Kommentar JGG, 8. Aufl. 

2009)

2. Gesetzliche Möglichkeit der langfristigen  
 Betreuung im Jugendstrafverfahren -  
 Abgestimmtes Handeln; gemeinsam schaffen  
 wir es!

3. Struktur und Arbeitsorganisation der  
 Dresdner Jugendhilfe im Strafverfahren:  
 »Die Jugendgerichtshilfe Dresden 
 - ein starkes Stück Jugendhilfe!«
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Durchgehende Betreuung der Jugend-
hilfe im Strafverfahren Dresden

JGH- mobil, Dresd-
ner Gesprächskreis, 
Jugendhilfe und 
Justiz, EMIL, KPR, 
Internetpräsen-
tation, DVJJ, ...

Prävention/ 
Angebote der 
Jugendhilfe

Prävention/ Information
Schnelle jugendhilfreiche 
Reaktion/ Prävention auf 
Straftaten

»Klassische Jugendhilfe« im Strafverfahren  
entsprechend der Reihenfolge nach § 5 JGG Nachbetreuung/ Reintegration

»Klassische Jugendhilfe«

Auch Kinder, Eltern, ... Ab 14 Jahre bis 24 Jahre

Ermittlungsverfahren

§§ 1, 2, 52 SGB VIII i. V. m. §§ 2, 38, 52 JGG

Diversion Verwarnung Vollzug
Ambulante Maßnahmen Auflagen

Arrest

Vollstreckungsverfahren Jugendhilfe u./ oder Bewährung

Interventions- 
und Präven-
tionsprogramm

Erziehungs-
maßregeln 
nach §§ 9 ff. 
JGG

Beraten
Begleiten
Betreuen

Beraten
Begleiten
Betreuen

Beraten
Begleiten
Betreuen

H
af

tn
ot

iz

H
af

tn
ot

iz
Zuchtmittel 
nach §§ 13 ff. 
JGG

Haftstrafe 
nach §§ 17 ff. 
JGG

Zeit nach der 
Haftstrafe

Tatzeitnahe Inter-
vention und Präven-
tion, Schadenswie-
dergutmachung, 
Konfliktschlichtung, 
Bücherkanon,  
TOA, ...

Erzieherisches Ge-
spräch, Weisungen 
nach § 10 JGG, Be-
treuungslotse, Moti-
vationskurs, Bücher-
kanon, Psycholog. 
Einzelgespräche, ...

Bücherkanon,  
Betreuungslotse, 
Auflagen nach § 15 
JGG, erzieherischer 
Jugendarrest

Projekt »Neuan-
fang«, Betreuungs-
lotse, Beratung, 
»Waschzettel«,  
Haftentlassungsvor-
bereitung,  
Haftbeutel

Projekt »Neuan-
fang«, Betreuungs-
lotse, Übergangs-
wohnungen, Nach-
haltigkeitsüberprü-
fung, Anlaufstelle, 
Amb. Maßnahmen

Weiterführende Informationen unter www.jgh-dresden.de
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Alle jugendhilflich- erzieherischen Aktivitäten, 
Maßnahmen und Hilfen im gesamten Verfahren nebst 
Stellungnahmen, Berichten usw. werden – sofern sie 
sich im Aufgabenfeld der Jugendhilfe befinden – nur 
vom fallführenden Jugendgerichtshelfer initiiert/
ausgelöst sowie verantwortlich durchgeführt bzw. bei 
Zuhilfenahme Dritter von ihm »beaufsichtigt« und 
werden nur durch ihn an z. B. die Justiz weitergeleitet, 
berichtet.

Der fallführende Jugendgerichtshelfer ist (aus Sicht 
der Jugendhilfe im Strafverfahren) die verantwortliche 
Bezugsperson für den jungen Menschen während des 
gesamten Strafverfahrens (vgl. § 38 JGG). Auch bei 
wechselnden Verfahrensstadien als auch stadtinternen 
Umzug des Jugendlichen bzw. Heranwachsenden wird 
und bleibt er koordinierend tätig bzw. ist beim 
»Übergangsmanagement« verantwortlich mit einbezo-
gen.

Auch wenn ein Vollzugsantritt bevorsteht, hat er 
(ggf. im Einzelfall unter Zuhilfenahme Dritter, z. B. 
eines Betreuungslotsen = ehrenamtliche Bürger oder 
eines Entlassungsbegleiters/ Betreuungshelfers) mit 
dem jungen Menschen erforderliche Vorbereitungs-
maßnahmen, notwendige Aktivitäten (wie u. a. in den 
Haftnotizen – ein Ratgeber für Inhaftierung, Haft und 
Entlassung – beschrieben, vgl. www.vsr-dresden.de, 
die seit Juli 2010 in einer 2. überarbeiteten Fassung 
vorliegen) durchzuführen. Damit soll vermieden 
werden, dass die Zeit der Haft (ohne Vorbereitungs-
maßnahmen) seine Ausgangssituation noch verschlim-
mert (z. B. durch weitere, sich erhöhende Schulden). 
Ein »vorbereiteter Haftantritt« bietet auch einen 
Anknüpfungspunkt, eine Ausgangslage für die spätere 
erforderliche Entlassungsvorbereitung und Entlassung.

z.B. Jugendhäusern, Streetwork und Jugendberufshilfe. 
Darüber hinaus bietet das spezielle in Dresden an- 

gewandte Förder- Finanzierungs- System ambulanter 
Maßnahmen nach dem JGG, die alle durch beauftragte 
Träger der freien Jugendhilfe wahrgenommen werden, 
die Grundlage für die aus Sicht der Jugendhilfe auf län-
gere Zeit ausgerichtete, kontinuierliche personenbezo-
gene Herangehensweise für dieses neue gesamtheitliche 
Projekt der durchgehenden Betreuung im Jugendstraf-
verfahren Dresden.

Der durch das Territorium, den Straßenzug fest-
gelegt zuständige Jugendgerichtshelfer ist nach erster 
Klientenzuordnung/Aktenanlage, der für den jungen 
Menschen dauerhaft, fallführende Jugendgerichtshelf-
er (vgl. § 38 Abs. 3 JGG i. V. m. § 52 Abs. 3 SGB VIII). Er 
ist die Person, die neben dem speziellen Lebensumfeld 
(soziale Infrastruktur im Wohnumfeld) auch das häusli-
che, persönliche usw. Umfeld, die Persönlichkeit des 
jungen Menschen, seine Stärken und Schwächen auf-
gabenbedingt zu erforschen (vgl. § 38 JGG) und not-
wendige Hilfen einzuleiten hat.

Hinsichtlich erforderlicher Jugendhilfeleistungen 
und verfahrensbedeutsamer Aktivitäten kann er sich - 
neben eigenem fachlichen Handeln – einer Vielzahl in-
stitutioneller, ehrenamtlicher und sonstiger Hilfen,  
u. a. auch vertraglich gebundener und fachlich spezial-
isierter Träger der freien Jugendhilfe bedienen. Diese 
erbringen – unterstützend zum Tätigsein des Jugend-
gerichtshelfers – im Auftrag und unter Fachaufsicht 
des Jugendamtes/ Jugendgerichtshilfe – vorgesehene 
Hilfestellungen, insbesondere ambulante Maßnahmen 
(§ 10 JGG).

4. Die zentrale Figur, der fallführenden  
 Jugendgerichtshelfer 
 – ein »langjähriger Wegbegleiter«
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Nach Haftantritt, nach einer bis zu sechs Wochen dau-
ernden »Aufnahmediagnostik« in der JSA Regis-Breitin-
gen wird der fallführende Jugendgerichtshelfer – im 
Rahmen eines abgestimmten Übergangsmanagements – 
durch die JSA über die anstehende Vollzugsplankonfe-
renz informiert. An dieser soll er möglichst teilnehmen, 
um dem im Vollzug verantwortlichen Abteilungsleiter 
bzw. dem dort tätigen sozialen Dienst über die Vita, 
Lebensumstände, das bisherige Strafverfahren usw. im 
Beisein des Klienten zu berichten und um auch aus 
seiner Kenntnis heraus ggf. Anregungen und Empfeh-
lungen für die Vollzugsplangestaltung (die in der Ver-
antwortung des Vollzuges erfolgt) geben zu können. 
Damit können schon bei der Vollzugsplanerstellung 
Maßnahmen berücksichtigt, mit einbezogen werden, 
die bedingt durch z. B. in Dresden existierende Ange-
bote, Infrastruktur, Aus-/ Fortbildungs- und Arbeits-
möglichkeiten nach der Haftentlassung komplettiert 
und in Dresden letztendlich zum Abschluss gebracht 
werden können.

Durch die persönliche Anwesenheit sind auch ein 
lückenloser Informationsfluss und ein erhöhter Grad an 
Verbindlichkeit (auch hinsichtlich etwaiger Äußerungen 
des Inhaftierten) sowie nicht erforderlicher Doppel- 
oder Parallelerhebungen gegeben.

Da mit dem Haftantritt, mit dem Erstellen des Voll-
zugsplanes – im weiteren Sinne – schon mit einer Ent-
lassungsvorbereitung, anstehenden (Re)Integration be-
gonnen wird, nimmt der Jugendgerichtshelfer auch 
schon etwaige vorzubereitende und zu bearbeitende 
Aufgaben mit. Diese intensive Einbeziehung des fallfüh-
renden Jugendgerichtshelfers stellt eine wirklich 

fachlich neue Qualität im Rahmen der Kooperation und 
im Kontext einer gesamtheitlichen Herangehensweise 
dar.

Die örtliche Lage und Verkehrsanbindung der 
neuen JSA, des zentralen Jugendstrafvollzugs im 
Flächenland Sachsen, in Regis-Breitingen macht z. B. 
für eine Anfahrt aus Dresden eine etwa zweistündige 
Wegezeit erforderlich.

Damit die vorgesehene enge und abgestimmte Zu-
sammenarbeit erfolgen kann und aus Sicht der Jugend-
hilfe auch vom Aufwand her vertretbar ist, sind im Vor-
feld umfängliche Vorbereitungsmaßnahmen vorzuneh-
men, wird ein von allen Beteiligten hohes Maß an Koor-
dination und Flexibilität abverlangt (z. B. feste vorge-
sehene Besuchs-, Kontakttage; Inanspruchnahme der 
Sammelfahrbereitschaft/ Mitnahme von Trägern der 
freien Jugendhilfe, Bewährungshilfe; geplante und dur-
chorganisierte Gespräche/Kontaktzeiten in der JSA 
usw.).

Beginnend mit dem Jahr 2009 liefen die ersten ak-
tiven (interne und externe) Entlassungsbegleitungen an. 
Seit dem 01.01.09 bis zum 30.10.2010 sind 64 Entlas-
sungsbegleitungen von männlichen Jugendstrafgefan-
genen4, davon 43 durch externe, d. h. durch die JGH 
beauftragte Träger der freien Jugendhilfe und 21 aus-
schließlich durch Mitarbeiter der JGH gestartete Entlas-
sungsbegleitungen erfolgt. Mehr als 4/5 der in der JSA 
Regis-Breitingen einsitzenden jungen Menschen, die 
nach Haftende bzw. während ihrer Bewährungszeit 
nach Dresden ziehen, haben bis dato von dem freiwilli-
gen Hilfeangebot Projekt »Neuanfang« Gebrauch 
gemacht. Erste Auswertungen ergaben, dass in jeweils 
6 Monaten ein aus Dresden einsitzender junger Mensch 
im Durchschnitt vier Besuchskontakte durch seinen Ju-
gendgerichtshelfer bzw. Entlassungsbegleiter hatte.

4 zuzüglich vier Entlassungsbegleitungen aus der JVA Chemnitz, in der 

die weiblichen (Jugend) Strafgefangenen inhaftiert sind

5. Entlassungsbegleitung/ [Re-] Integrationsplan  
 und Neuanfang oder wie minimiert man  
 das »Entlassungsloch«
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In diesem Kontext wurde auch ein durch einen 
Verein der Straffälligenhilfe initiierten Fahrdienst für 
Angehörige von »Einsitzenden« ermöglicht.

Neben grundsätzlich weiteren Kontakten (vgl. § 38 
Abs. 2 Satz 9 JGG), einem kontinuierlichen (per Telefon, 
Mail, Gesprächen) Informationsaustausch mit dem soz-
ialen Dienst der JSA, soll er auch des Weiteren zumind-
est an der Fallkonferenz, in der über eine evtl. vorge-
sehene vorzeitige Haftentlassung, Vollzugslockerung 
gesprochen wird, teilnehmen. Dort kann er sich dann 
auch ein aktuelles, konkretes Bild vom Inhaftierten, 
seiner bisherigen Entwicklung bzw. ob und ggf. welche 
zu ergreifenden Entlassungsvorbereitungsmaßnahmen 
erforderlich sind (zu erstellender [Re-] Integrations-
plan; eine Teilnahmeübereinkunft, Entlassungsbeglei-
tung, in der Rechte und Pfl ichten niedergeschrieben/
vereinbart werden), machen und diese (die konkreten 
Dresdner Möglichkeiten) mit in die Diskussion und Fest-
legungen (z. B. Bewährungsaufl agen) entsprechend ein-
bringen. Dabei stehen in Dresden zurzeit folgende, 
beispielhaft aufgezählte und über die Jugendhilfe zu 
vermittelnde Hilfen zur Verfügung (siehe nächste Seite).

Sofern Hilfeleistungen im Einzelfall erforderlich 
sind, hat der Jugendgerichtshelfer zunächst selbst im 
Nachgang (etwa 6 Monate vor der vorgesehenen Lock-
erung, Entlassung) die erforderliche Entlassungsbeglei-
tung vorzunehmen. Er kann sich dazu auch (nach 
eigener Einschätzung und Notwendigkeit) der Hilfe der 
durch ihn konkret beauftragten Träger der freien Ju-
gendhilfe im Rahmen einer Entlassungsbegleitung un-
terstützend bedienen.

Haftentlassungsbeglei-
tungen [gesamt 64]

21– durch Mitarbeiter  
 JGH betreut

43– durch externe 
 Begleiter betreut

durch Mitarbeiter der JGH 
betreut
durch externe Begleiter 
betreut

Haftentlassungsbeglei-
tungen [gesamt 64]

21– durch Mitarbeiter  
 JGH betreut

43– durch externe 
 Begleiter betreut

67 %

Aufschlüsselung der Haftentlassungsbegleitungen 
nach Trägern vom 01. 01. 2009 bis 30. 10. 2010

33 %
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2. Berufliche Integrations-
 möglichkeiten

1. Betreuungsmöglichkeiten

3. Wohnübergangsmöglichkeit

1.1. Bereitstellung eines Entlassungsbegleiters/Betreu- 
 ungshelfers * (Festlegung erfolgt im richterlichen  
 Beschluss zur Reststrafenaussetzung)

1.2. Entlassungsbegleitung für den Teilnahmezeitraum  
 (24 – 36 Monate, Betreuung erfolgt auf freiwilliger  
 Basis, kein gerichtlicher Beschluss und auch kein  
 Antrag auf Hilfe zur Erziehung notwendig), kann  
 durch das Netzwerk erfolgen

1.3. Bedarfsgerechte Begleitung durch einen Betreu- 
 ungslotsen, ehrenamtliches Projekt der JGH  
 Dresden (Bürger begleiten straffällig gewordene  
 Jugendliche und junge Heranwachsende ehren- 
 amtlich im alltäglichen Leben  
 – ein Projekt der Hilfe zur Selbsthilfe)

 Ausbau von sozialen und persönlichen  
 Kompetenzen  
 Erschließung von realistischen beruflichen Pers- 
 pektiven 
 Auseinandersetzung mit verschiedenen  
 Berufsfeldern 
 Selbständige unabhängige Lebensführung 
 Stabilisierung der psychosozialen Situation 
 Finden einer konkreten Anschlussmaßnahme

2.2. Motivationskurs Dresden (RE-) Sozialisationshil- 
 fen für straffällige Jugendliche unter 18 Jahren  
 (inhaltliche Ausgestaltung wie Projekt  
 »Starthilfe«)

2.3. Beratungsstelle für arbeitslose Jugendliche und  
 Heranwachsende »Lee(h)rlauf« des JA Dresden

 Beratung zu Ausbildungsmöglichkeiten und  
 dem beruflichen Wiedereinstieg 
 Vermittlung in Jugendwerkstätten mit unter 
 schiedlichen Ausrichtungen

2.1. Projekt »Starthilfe« Integrations- und Sozialisa- 
 tionshilfe für straffällige Jugendliche in Arbeits- 
 gelegenheit 

- Förderung der beruflichen Integration junger Men-
schen ab 18 Jahren mit komplexen Problemlagen z.B.

 Straftatenaufarbeitung  

Verein für soziale Rechtspflege Dresden e.V. Wohn-
übergangsprojekt »Wendeschleife«, Wohnübergangs-
möglichkeit für 3 Monate mit sozialpädagogischer 
Begleitung durch die ambulante Straffälligenhilfe des 
Vereins

Angebote der Jugendgerichtshilfe Dresden im Rahmen der Haftnachbetreuung

Das JA/JGH der Landeshauptstadt Dresden betreut in Abstimmung mit den Verfahrensbeteiligten, insbeson-
dere der JSA Regis-Breitingen, der Vollstreckungsleitung und dem Sozialen Dienst der Justiz/BWH, im Rahmen der 
»Durchgehenden Betreuung im Jugendstrafverfahren Dresden« (DBD) gemäß §§ 1,2,52 SGB VIII i.V.m. §§ 2 Abs. 1, 
38 JGG und den §§ 1,2,3,5,7,9 ff. SächsJStVollzG Jugendliche und Heranwachsende. Im Kontext der »Haft- und Ent-
lassungsbegleitung« (bei Erstellung und Fortschreibung des Vollzugplanes, Fallkonferenzen und Reglungen hinsi-
chtlich eines »Übergangmanagements«) wirkt der Jugendgerichtshelfer konstruktiv und kontinuierlich mit und 
bietet unter Zuhilfenahme von Partnern (z. B. Entlassungsbegleiter) sozialpädagogische Hilfen nach der Haftent-
lassung bei Bedarf an.

Nach vorheriger Absprache sind bei Bedarf durch die JGH Dresden folgende Hilfsangebote vorgesehen:

* für junge Migranten existiert ein entsprechend spezielles Angebot in 

russischer Sprache

•

•

•

•

•
•
•

•

•
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4. Soziale Trainingsmöglichkeiten

5. Psychologische Begleitung

6. Sozialpädagogische Begleitung

7. Täter- Opfer- Ausgleich

Bei der unterstützenden Entlassungsbegleitung (im 
Kontext des Projektes »Neuanfang«) behält der Ju-
gendgerichtshelfer (als fallführender Mitarbeiter der Ju-
gendgerichtshilfe) die seitens der Jugendhilfe vorhan-
dene Verfahrenszuständigkeit und auch Fachaufsicht 
über den Entlassungsbegleiter (vgl. § 38 JGG i.V.m. §§ 
52, 79 SGB VIII). Die Verfahrensweise wird sowohl dem 
sozialen Dienst der Justiz im Vollzug als auch (bei 
vorzeitiger Entlassung auf Bewährung) der Bewäh-
rungshilfe angezeigt und mit ihr abgestimmt.

Sofern der junge Mensch aus der Haft entlassen ist, 
erfolgt eine (re-) integrierende Betreuung, verfahrens-
gemäß vergleichbar wie bei einer Betreuungsweisung. 
Hinsichtlich der weiteren Aktivitäten kann die JSA auf 
Wunsch informiert werden bzw. erhält einen »Ab-
schlussbericht« auch hinsichtlich der erfolgten bzw. 
nur teil- oder nichterfolgten (Re-) Integration anhand 
einer Integrationsvita. Bestandteil der (Re-) Integra-
tionsvita werden dabei u. a. beispielhaft Punkte, wie

das Legalverhalten (evtl. Strafrückfälligkeit),
die Verselbstständigung (strukturierter Tagesab- 

 lauf, eigene Wohnung usw.),
die weitere Persönlichkeitsentwicklung (z. B. Stabi- 

 lisierung, Sozialisierung),
eine evtl. Entschuldung, Suchtbekämpfung sowie
Aus- und Fortbildungsaktivitäten, Schul- und  

 Berufsabschlüsse bzw. Arbeitsaufnahme 
sein.

Die (Re-) Integrationsvita wird dabei gegen Ende 
der Bewährungszeit oder entsprechend des Endzeit-
punktes der Teilnahmeübereinkunft, Entlassungsbeglei-
tung vom Jugendgerichtshelfer erstellt. Die (Re-) Inte-
grationsbegleitung erfolgt dabei i. d. R. vor Ort in 
Dresden unter Zuhilfenahme des vorhandenen lokalen 
und von der Kommune vorrangig getragenen Netz-
werkes. Bedarfsgerechte Hilfen werden dabei durch 
den Jugendgerichtshelfer (nur er kann »abrechenbare« 
Hilfen auslösen, § 36a SGB VIII) – ggf. unter Zuhilfe-

4.1. Soziales Kompetenztraining als Form von sozialer  
 Gruppenarbeit – Sozialer Trainingskurs

4.2. Aggressionskontrolltraining als Form von sozialer  
 Gruppenarbeit

4.3. Durchführung von Sozialen Trainingskursen oder  
 Aggressionskontrolltraining 
 auch in Form von Einzelgesprächen möglich

Psychologische Einzelgespräche; Stabilisierung; Kurz-
krisenintervention, Betreuung bis niedergelassene 
Psychologen tätig werden.

Sozialpädagogische Einzelgespräche durch den  
Jugendgerichtshelfer zur Stabilisierung der Lebenssitu-
ation

Möglichkeit des Täter-Opfer-Ausgleichs durch den 
Verein für soziale Rechtspflege e.V.
Alle Angebote zur Haftnachbetreuung/ Entlassungsbe-
gleitung sind nur in Absprache mit dem zuständigen 
Jugendgerichtshelfern der JGH Dresden möglich.
Eine Ausnahme ist das Wohnübergangsprojekt »Wen-
deschleife« des Vereins für soziale Rechtspflege Dres-
den e.V. Der Kontakt zum Verein kann selbständig 
aufgenommen werden.

•
•

•

•
•

6. Neuanfang und (Re-) Integrationsvita
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nahme eines Entlassungsbegleiters – koordiniert und 
durchgeführt.

Sofern junge Menschen auf Bewährung bzw. mit 
Bewährungsauflagen vorzeitig entlassen werden, sind 
Abstimmungen hinsichtlich der tatsächlich vorgeseh-
enen (Re-) Integrationsmaßnahmen im Vorfeld mit dem 
zuständigen Bewährungshelfer, der für die Bewäh-
rungszeit die formale Verfahrenszuständigkeit inne hat, 
abzustimmen und kontinuierlich zu erörtern, zu  
berichten.

Durch niederschwellige ressourcenorientierte An-
gebote der Jugendhilfe (die z. B. auf das Erlernen und 
die Stärkung sozialer Kompetenzen abzielen) stehen des 
Weiteren Anlaufstellen für den Haftentlassenen und 
seine Bezugspersonen (»Bezugspersonenarbeit«) für die 
Zeit in Freiheit, auch über die Zeit der aktiven, begleit-
eten Wiedereingliederung hinaus zur Verfügung. Damit 
kann er zum einen, sofern er zukünftig Probleme hat 
bzw. externe Hilfe und Rat bedarf, sich vor Ort Unter-
stützung holen, um so z. B. einer erneuten Straffällig-
keit vorzubeugen. Zum anderen kann er dort Kontakte 
und aufgebaute Beziehungen pflegen, an sinnvollen 
Freizeitaktivitäten teilnehmen sowie an dort vorgeseh-
enen Informationsveranstaltungen teilnehmen.

Diese in ihrer Komplexität sowie Intensität gesamt- 
und ganzheitliche Aufgabenwahrnehmung durch die 
Jugendhilfe im Strafverfahren stellt eine große Verant-
wortung und Aufgabenfülle für die Jugendhilfe in Dres-
den und der Justiz dar, deren man sich mit den Kooper-
ationspartnern und Wegbegleitern bewusst und ge-
wollt stellt, da es dazu – ausgehend vom ursprüngli-
chen Zustand, wenn eine transparente »abrechenbare« 
und qualitative (Re) Integrationsverbesserung beabsich-
tigt wird – keine wirklich andere Alternative gibt.5

Nachdem grundsätzliche Verfahrensabläufe mit  
o. g. Verfahrensbeteiligten geklärt und angelaufen sind, 
notwendige Nachjustierungen erfolgten und auch 
zwangsläufig zu erfolgen haben, geht es nunmehr dar-
um, weitere Partner für das Projekt zu gewinnen (z. B. 
verstärkt auch mit der Sächsischen Bildungsagentur, 
der IHK und weiteren Wohngenossenschaften konkrete 
Vereinbarungen zu schließen sowie verstärkt beste-
hende Kontakte zu z. B. Therapieeinrichtungen und Bil-
dungsträgern zu vertiefen).

In Abstimmung mit der Jugendstrafvollzugsanstalt 
Regis- Breitingen ist nach Einzelfallprüfung (möglichst 
als Regelfall) vorgesehen, zum Jahreswechsel begin-
nend Jugendstrafgefangene die letzten 10 bis 12 
Wochen vor Haftentlassung heimatnah (z. B. in ein vom 
Justizministerium (vgl. U-Haft-Vermeidung) vorge-
haltenes und betreutes »Wohnprojekt«, durch »Beleg-
betten« in Einrichtungen des offenen Vollzugs) oder 
durch »Beurlaubungen« nach Dresden zu verlegen. 
Dies würde die Arbeit vor Ort ungemein erleichtern 
(Zeitersparnis, direkte wohnortnahe Verfügbarkeit der 
jungen Menschen bei Entlassungsvorbereitungen/
Ämtergänge usw. bis hin zu der Möglichkeit einer ver-
stärkten Einbeziehung von ehrenamtlich Tätigen (Be-
treuungslotsen).

Es ist auch vorgesehen, den seit Ende 2008 existie-
renden kriminologischen Dienst des Freistaates hinsich-
tlich der wissenschaftlichen Begleitung, Evaluation und 
der Weiterentwicklung der Konzeption einzubinden, 
um Erkenntnisse hinsichtlich erforderlicher Rahmen-
bedingungen einer gewollten gelingenden Integration 
zu erlangen. Dieser könnte auch im Abgleich mit an-
deren Kommunen die unterschiedlichen Herangehens-
weisen hinsichtlich der Haftentlassungsbegleitung un-
tersuchen und auch Aussagen zu Legalbewährung, zu 
Rückfälligkeit usw. treffen, als auch Vorschläge formu-
lieren.

Das Projekt soll ab 2011 des Weiteren zielgruppen-

5 vgl. auch die Pressemitteilung des sächsischen Staatsministeriums 

der Justiz und für Europa vom 09.04.2010 zum 1. Bericht zur Lage des 

Jugendstrafvollzugs in Sachsen (www.justiz.sachsen.de)

7. Ausblick oder was weiterhin angedacht, 
 vorbereitet bzw. angelaufen ist
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spezifisch angepasst, ggf. mit spezieller weiterer Netz-
werkarbeit in Dresden (z. B. mit dem Eigenbetrieb 
Kindertageseinrichtungen) bzw. auch auf die Frauen-
strafvollzugsanstalt Chemnitz (Rechtsstaatsprinzip, 
Justizgrundrechte, Gleichbehandlungsgrundsatz usw.) 
angewandt werden.

Seit Mai 2010 werden von der Fachhochschule 
Nürnberg, Prof. Dr. Klaus Schellberg, im Rahmen des 
»Social Return on Investment« (einer Art Kosten-
Nutzen- Analyse) erste Festlegungen und vorgenom-
mene Erhebungen sowie ein Evaluationsdesign für eine 
später noch vorzunehmende Untersuchung kreiert. 
Damit kann und soll langfristig u. a. festgestellt wer-
den, ob und ggf. wann sich das Projekt finanziell amor-
tisiert hat und in welcher Höhe ggf. auch in anderen 
Aufgabenfeldern »Wertschöpfungen« (letztendlich Ein-
sparungen) erfolgen.

bereitung durch das Jugendamt (JGH/ durch die JGH 
beauftragte externe Entlassungsbegleiter) schon 6 Mo-
nate vor der Haftentlassung und eine betreuende  
Begleitung bis zu maximal 12 Monate nach der Haftent-
lassung, umfänglich erfolgte Abstimmungen und ver-
traglich sowie verfahrensmäßig fixierte Herangehens-
weisen sowie durch bedarfsgerechte Einbeziehung von 
Netzwerkpartnern vor Ort konnten Grundlagen für 
einen koordinierten nahtlosen Übergang ermöglicht 
werden. Darüber hinaus wurden ausdifferenzierte am-
bulante Maßnahmen, Hilfsangebote des Dresdner Ju-
gendamtes der neuen Aufgabe entsprechend initiiert 
und konzipiert und umfänglich mit einbezogen.
2. umfänglicher Informationsfluss, um möglichst 
effektive Hilfen sicherzustellen.
Die (im Regelfall) persönliche Teilnahme durch den fall-
führenden Jugendgerichtshelfer an der Vollzugskonfe-
renz in der JSA Regis- Breitingen sowie mindestens die 
weitere Teilnahme an der »letzten Fallkonferenz«, wo 
über die Entlassung entschieden wird, hat zur Folge, 
dass ein aus Dresden in der JSA einsitzender junger 
Mensch und/ oder der soziale Dienst der Justiz in Regis-
Breitingen im Jahr etwa bis zu 8 Mal persönlich in der 
JSA kontaktiert wird.
Konkrete Informations- und Kommunikationswege sind 
festgelegt worden, z. B. die Versendung des abgestimm-
ten Vollzugsplanes, Stellungnahmen und Informations-
schreiben. Gegenseitige Hospitationen, regelmäßige 
Abstimmungen auf Leitungsebene als auch die Einbezie-
hung der DVJJ- Landesgruppe Sachsen in Entwicklun-
gen, ein Abgleich vom Dresden- Projekt zu Möglichkeit-
en anderer Gebietskörperschaften sind weitere feste 
Austausch- und Informationsebenen. Sowohl in quanti-
tativer, aber auch in qualitativer Hinsicht konnte die 
Zusammenarbeit der Beteiligten in einem erheblichen 
Umfang intensiviert, verbessert werden.
3. enge Zusammenarbeit/ Kooperation zwischen Ju-
gendamt/ Jugendgerichtshilfe und insbesondere Ju-
gendstrafvollzugsanstalt/ Vollstreckungsleiter/ 

Eingedenk des vertraglich zwischen dem Sächsischen 
Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz/
Landesjugendamt und der Landeshauptstadt Dresden 
formulierten Zielschwerpunktes »Gemeinsame Hand-
lungsempfehlung der beteiligten Institutionen für 
eine positive Entwicklungsbeeinflussung von Jugend-
lichen und Heranwachsenden bei der Haftentlas-
sung« zu erstellen, untersetzt mit ausdifferenzierten 
Teilzielen als auch den noch zukünftig zuvorstehenden 
qualitativen und quantitativen, zum Teil durch sich 
grundlegend ändernden Rahmenbedingungen notwen-
dige Weiterentwicklungen gilt es, das bis dato Erreichte 
fokussiert zu bilanzieren.
1. einen koordinierten nahtlosen bedarfsgerechten 
Übergang von der Haftentlassung zu evtl. erforder- 
lichen ambulanten Hilfsangeboten ohne Zeitverlust 
zu ermöglichen
Durch den abgestimmten Beginn der Entlassungsvor-

8. Zwischenbilanz
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Sozialer Dienst der Justiz, anderen Ämtern, Behörden 
(z. B. Bundesagentur für Arbeit, ARGE, Sozialamt, 
Gesundheitsamt, Bildungsagentur), Trägern der 
freien Jugendhilfe sowie Dritten (z. B. Ärzten, Psy-
chologen, Wohnungsgenossenschaften usw., »be-
darfsgerechte Netzwerkentwicklung«)

Mit wichtigen Kooperationspartnern wurden Ver-
einbarungen und Verfahrensfestlegungen nebst erfor-
derlichen Arbeitshilfen/ Formulare usw. hinsichtlich 
der gesetzlichen Aufgabenstellung erarbeitet. Die je-
weiligen Verfahrens- und Hilfepartner wurden neben 
der ureigenen Ziel- und Aufgabenstellung bezüglich des 
gemeinsamen Ziels sensibilisiert und es wurden Hand-
lungsmöglichkeiten und - wege gemeinsam erarbeitet 
und diese auch erfolgreich in der Praxis umgesetzt.
4. Erarbeitung von organisatorisch- strukturellen 
Voraussetzungen für einen effizienten und optimalen 
Informationsaustausch sowie die Erstellung erforder-
licher Vereinbarungen (evtl. Kooperationsverträge) 
und die Installierung von optimierten Arbeitsab-
läufen
Kooperationsvereinbarungen wurden geschlossen zwis-
chen – Sozialamt und Jugendamt, Gagfah und Jugend-
amt, ARGE und Jugendamt, Jugendstrafanstalt Regis-
Breitingen und Jugendamt. Des Weiteren wurden ver-
schiedene Arbeitshilfen (z. B. Informationsschreiben 
JSA Regis- Breitingen – ARGE) als auch praxistaugliche 
und bewährte Informationen erarbeitet, wie z. B. die 
»Haftnotizen«.

In Arbeit befindet sich noch die vom Netzwerk 
Straffälligenhilfe, dem u. a. die JGH Dresden als auch 
der Entlassungsbegleitungskoordinator angehören, er-
arbeitete »Gelbe Seiten« der sozialen Infrastruktur von 
Einrichtungen, Hilfeadressen für Strafvollzugsentlas- 
sene in Dresden.

Mit der Fachhochschule Nürnberg wurden erste 

Grundlagen für eine Untersuchung hinsichtlich einer 
möglichen Kosten- Nutzen- Analyse (SRoI) erarbeitet, 
welche voraussichtlich in zwei Jahren, nachdem aus- 
reichende Entlassungsbegleitungen erfolgten und eine 
mindestens vierjährige Zeitspanne nach der konkreten 
Projektanwendung vorliegt, ausgewertet werden kann 
(Erhebungsbögen werden zurzeit schon geführt). Eine 
Vorstellung der Durchgehenden Betreuung Dresden, 
Projekt »Neuanfang« und eine vertiefende Zusammen-
arbeit mit der Deutschen Bewährungshilfe wird ab De-
zember 2010 erfolgen. Des Weiteren wird eine vertie-
fende Zusammenarbeit mit dem Deutschen Jugendinsti-
tut angestrebt, auch hier ist eine erste Kooperation (z. 
B. »Logisches Modell« im Jugendarrestvollzug) erfolg-
reich erfolgt und weitere Abstimmungen hinsichtlich 
des Jugendstrafvollzuges bzw. die Wiedereingliederung 
vorgesehen.
5. eine effektivere Gesamtbetreuung/ Dokumenta-
tion – Erarbeitung von Empfehlungen. 

Durch Schulung der Entlassungsbegleiter (EB)  
durch den Koordinator, Teilnahme an den Netzwerk-
treffen der Straffälligenhilfe, Fallkonferenzen und eine 
gemeinsame Fortbildung zur Qualitätsentwicklung; 
Fachartikel z. B. in ZJJ, Straffälligenhilfe 2009, S. 143 ff, 
Forum Strafvollzug Heft 5/2010 S. 272 ff; Fachvorträge 
wie z. B. beim 28. Jugendgerichtstag in Münster im Sep-
tember 2010 mit maßgeblichen Einfluss auf die Thesen 
zu einem möglichst gelingenden Übergangsmanage-
ment; bei der Deutschen Richterakademie in Trier oder 
beim Dresdner Gesprächskreis Jugendhilfe und Justiz, 
im kollegialen Fachaustausch bei der JGH Leipzig, JGH 
Chemnitz, als auch bei der Vorstellung im JGH- Ar- 
beitskreis im Landesjugendamt. Darüber hinaus wurde 
eine Dokumentation in Form von Bannern hinsichtlich 
der Ausgangssituation, Rahmenbedingungen und der 
Herangehensweise der »Durchgehenden Betreuung« im 
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Jugendstrafverfahren, insbesondere hinsichtlich des 
Projektes »Neuanfang« erarbeitet, die zu Informations- 
und Ausstellungszwecken genutzt werden. Neben dies-
er Mittlerfunktion und Öffentlichkeitsarbeit wirkte die 
Landeshauptstadt Dresden, Jugendamt aktiv bei der Er-
arbeitung der Kooperationsvereinbarung »Vereinbar-
ung zur Zusammenarbeit im Jugendstrafverfahren zwis-
chen dem Sächsischen Staatsministerium der Justiz und 
für Europa, dem Sächsischen Staatsministerium für Soz-
iales und Verbraucherschutz, der Regionaldirektion der 
Bundesagentur für Arbeit und den kommunalen Spit-
zenverbänden« mit und konnte dort u. a. den Passus 
Pkt. Nr. 3 maßgeblich mitgestalten (vgl. www.jgh-dres-
den.de).
6. Erstellen, Erfassen, Aus- und Bewerten der Rück-
fallstatistik während der Projektzeit – Erarbeiten 
und Umsetzen erforderlicher Optimierungsnotwen-
digkeiten.

Der bis dato noch relativ kurze Zeitabschnitt lässt 
eine aussagefähige und verantwortliche Aus- und Be-
wertung von Rückfälligkeit noch nicht zu. Erste ansatz-
weise Grundlagen des Erfassens sind vorgenommen 
worden, sie sollen in einer ab 2011 zu erfolgenden Zu-
sammenarbeit mit dem »Sächs. Kriminologischen  
Dienst« vertieft werden. Ansonsten sei auf die Ausfüh-
rungen der Evaluation verwiesen.
7. Evaluation des Projektes (siehe Konzeption) 
Das Projekt wurde durch die TU Dresden, Herrn Dr. Ru-
dolph, evaluiert. Diesbezügliche Ergebnisse liegen als 
Evaluationsbericht vor bzw. werden am 03.12.2010 
beim Dresdner Gesprächskreis Jugendhilfe und Justiz 
erstmals vorgetragen.

Da das Dresdner Kooperationsprojekt auf grds. orga- 
nisatorisch- strukturelle, kommunikative als auch ver- 
fahrensrechtliche Rahmenbedingungen aufbaut, die in 
Dresden initiiert und sich bewährt haben, kann es als 
beispielgebendes Projekt auch anderweitig implementi-
ert werden. Das Projekt »Durchgehende Betreuung im 
Jugendstrafverfahren Dresden« hat im Dezember 2007 
begonnen und wird von der TU Dresden wissenschaft-
lich begleitet und evaluiert. Der Evaluationsbericht 
wird durch die TU Dresden, Herrn Dr. Rudolph, erstellt. 
Die Koordination, Konzeptionserstellung und Umset-
zung (z. B. Entlassungsbegleiterschulung, Aufbau des 
speziellen Netzwerks Entlassungsbegleitung, Verfah-
rensregelungen, usw.) erfolgt in Abstimmung mit dem 
Jugendamt/ JGH durch den Verein für soziale Rechts-
pflege Dresden e. V. Neben einer engen Kooperation mit 
der Justiz und der Jugendstrafvollzugsanstalt Regis-
Breitingen, besteht auch eine enge Zusammenarbeit 
hinsichtlich der Projektentwicklung und -implemen-
tierung mit dem Sächsischen Staatsministerium für 
Soziales und dem Sächsischen Landesjugendamt, wel- 
ches das Modellprojekt anteilig mitfördert. 

 
R. Mollik

9. Was haben wir davon
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Projekt »Neuanfang«
Koordinieren,Kooperieren,Integrieren

Anlass zur Überlegung, ein Modell-
projekt zur Begleitung Jugendlicher 
und Heranwachsender bei dem 
Übergang von Haft in die Freiheit 
zu schaffen, war die Errichtung der 
Jugendstrafanstalt in Regis-Breitin-
gen. Die Überwindung der Entfernung stellt nicht 
nur Angehörige von Inhaftierten, sondern auch öffent-
liche Institutionen und Träger der Jugend- und freien 
Straffälligenhilfe vor besondere Herausforderungen. 
Neben der Überwindung organisatorischer Hürden  
zeichnete sich ein zunehmender Bedarf an gezielten, 
abgestimmten und koordinierten Hilfen ab.

Ende des Jahres 2007 wurde der Auftrag für die  
Entwicklung einer Konzeption und Koordination des 
Projektes »Neuanfang« im Rahmen der »Durchgehen-
den Betreuung im Jugendstrafverfahren Dresden« 
(DBD) durch das Jugendamt/ Jugendgerichtshilfe an 
den Verein für soziale Rechtspflege Dresden e. V. gege-
ben, um eine möglichst effiziente und koordinierte Ent-
lassungsvorbereitung und Haftnachbetreuung von in 
der sächsischen Jugendstrafanstalt Regis- Breitingen in-
haftierten Jugendlichen und Heranwachsenden zu er-
möglichen.
Ziel des Projektes »Neuanfang« ist die Schaffung und 
Durchführung eines professionellen Übergangsmanage-
ments durch abgestimmte, fachliche und koordinierte 
Arbeitsabläufe, kurze und direkte Entscheidungswege 
und die Sicherstellung der durchgehenden Betreuung 
ohne Reibungsverluste unter Einbeziehung des bereits 
existierenden und bewährten Helfernetzwerkes.

Im Rahmen des Projektes galt es zunächst, sich in 
das Thema Übergangsmanagement einzuarbeiten. Es 
fanden erste richtungsweisende Gespräche mit vor- 

rangig am Jugendstrafverfahren beteiligten Berufsgrup-
pen (Jugendgerichtshilfe, Bewährungshilfe, Anstaltslei-
tung und Sozialdienst der Jugendstrafanstalt Regis-  
Breitingen, Vollstreckungsleitern des Amtsgerichts Bor-
na) statt. Zunächst sollte das Projekt darauf abzielen, 
auf der organisatorischen Ebene strukturelle Vorausset-
zungen für eine effektive und effiziente Zusammenar-
beit zwischen allen beteiligten Kooperationspartnern 
zu schaffen. In den Gesprächen mit beteiligten Institu-
tionen wurde jedoch deutlich, dass hinsichtlich der Or-
ganisations- und Entscheidungsstrukturen durch die 
Überschneidung von Zuständigkeiten und Verant-
wortlichkeiten im Bereich der Haftentlassung und Haft-
nachbetreuung keine verbindlichen und generellen 
Handlungsstrukturen durch externe Festlegungen 
vorgenommen werden können. Jedoch wurde der Be-
darf an einem konkreten Betreuungsangebot für aus 
der Jugendstrafanstalt entlassenen Jugendlichen und 
Heranwachsenden festgestellt, sodass das Projekt ne-
ben der organisatorischen Ebene ebenfalls auf die prak-
tische Ebene ausgeweitet wurde.

Neben ersten Abstimmungen zur inhaltlichen The-
matik, zu Verfahrensabläufen und zur Zeitschiene so-
wie der Schaffung erforderlicher Rahmenbedingungen 
wurde ein erstes Arbeitskonzept erstellt, welches im 
Laufe der Projektzeit weiterentwickelt und kompletti-
ert wurde.

Im Juni 2008 fand unter Teilnahme des sächsischen 
Landesjugendamtes, dem Sachgebietsleiter der Ju-
gendgerichtshilfe Dresden und der Koordinatorin des 
Projektes das erste projektbezogene Qualitätsentwick-
lungsgespräch statt, in welchem der bisherige Projekt-
verlauf erörtert und zudem die Konzeption ergänzende 
Konkretisierungen besprochen wurden. Weiterhin 
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lung auch einen Blick auf die subjektive Sicht der  
inhaftierten Jugendlichen und Heranwachsenden zu ge-
ben, wurden Interviews mit inhaftierten Jugendlichen 
und Heranwachsenden geführt. Die Ausstellung fand 
sowohl beim 9. Dresdner Gesprächskreis Jugendhilfe 
und Justiz, dem Tag der offenen Albertstadt, beim Tag 
der offenen Tür im neuen Dresdner Justizzentrum, dem 
Jugendgerichtshilfetag als auch bei der Richterkonfer-
enz großen Anklang. Um eine Sensibilisierung für dieses 
Thema zu schaffen, wurde die Ausstellung im Laufe des 
Projektzeitraumes erweitert und dokumentiert somit 
auch die Entwicklung des Projektes. Um zudem die 
Akzeptanz bei Kooperationspartnern zu fördern, wur-
de das Projekt »Neuanfang« u.a. bei der Bewährung-
shilfe Dresden und der Dresdner Richterschaft vorge- 
stellt. Das wachsende Interesse an diesem Modell-
projekt zeigte sich darüber hinaus an den Nachfragen 
außer-halb Dresdens liegender Institutionen, sodass 
auch bei der Jugendgerichtshilfe Chemnitz eine Projek-
tvorstellung stattfand. 

Nachdem die wesentlichen Rahmenbedingungen 
geschaffen worden waren, konnten die ersten Entlas-
sungsbegleitungen beginnen. Das Schaubild auf der fol-
genden Seite soll einen Abriss der praktischen pädago-
gischen Arbeit geben.

wurden Teilprojekte und Zielvorgaben abgestimmt. Das 
zweite Qualitätsentwicklungsgespräch im Dezember 
2008 hatte den bisherigen Verlauf, den zweiten Kon-
zeptentwurf sowie weitere Herangehensweisen zum In-
halt.

In Vorbereitung der im Jahr 2009 beginnenden 
praktischen Umsetzung des Projektes wurden im letz-
ten Quartal 2008 konkrete Vorbereitungen getroffen. 
Hierfür fanden u. a. sondierende Gespräche und Ko- 
operationsverhandlungen, z. B. mit dem Sozialamt/  
Bereich Wohnungsfürsorge, der Arbeitsverwaltung, 
einem Vermietungsunternehmen und dem Einwohner-
meldeamt, statt. Um eine optimale Umsetzung des Pro-
jektes zu gewährleisten, wurde im Rahmen der »Durch-
gehenden Betreuung im Jugendstrafverfahren Dres-
den« darüber hinaus ein intensiver Dialog zwischen der 
Jugendgerichtshilfe und Jugendstrafanstalt geführt, in 
dem Absprachen getroffen wurden, welche die Teilnah-
me des jeweils zuständigen Jugendgerichtshelfers an 
den Vollzugsplankonferenzen sowie die Zusendung rele-
vanten Informationsmaterials (JGH-Berichte, Vollzugs-
pläne, etc.) ermöglichen.

In dieser Projektphase wurde auch die Zusamme-
narbeit mit der TU Dresden intensiviert, um frühzeitig 
den Grundstein für eine gelungene Evaluation des Mod-
ellprojektes zu legen. Erfordernisse an die Beschaffen-
heit der notwendigen Daten und Zeitabsprachen für die 
Zuarbeiten wurden vereinbart. Im Folgenden enga-
gierten sich die Mitarbeiter der TU Dresden bei der Er-
stellung der Arbeitsmaterialien, um diese auch zum 
Zwecke der Evaluation nutzen zu können und einen im-
mensen zusätzlichen Dokumentationsaufwand zu ver-
meiden.

Die im Rahmen des Projektes entwickelte Ausstel-
lung »Integration statt Isolation« soll einen Problem-
aufriss geben, der einen Einblick in den Sachstand des 
sächsischen Strafvollzugs gewährt. Um in der Ausstel-
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Ablauf Entlassungbegleitung

Zeitschiene Kooperations-
partner

Tätigkeit Dokumente

Informationsaustausch mit dem zuständigen Ju-
gendgerichtshelfer
Teilnahme des Jugendgerichtshelfers an Vollzug-
splankonferenzen
Gemeinsame Planung der Maßnahmen in der Haft 
sowie der Entlassungsvorbereitung

Jugendgerichtshelfer hält Kontakt zum Inhafti-
erten
Jugendgerichtshelfer stellt Bedarf an einer Entlas-
sungsbegleitung fest

Koordination der Jugendgerichtshilfe löst Auftrag 
zur Entlassungsbegleitung aus und informiert den 
freien Träger

Nach Erhalt des Auftrages zur Entlassungsbeglei-
tung, Absprache mit dem zuständigen Jugendger-
ichtshelfer innerhalb einer Woche

Kontaktaufnahme zum Klienten (per Brief, durch 
Besuch)
Im Erstgespräch Erarbeitung und Unterzeichnung 
der Schweigepflichtentbindung sowie der Teilnah-
mevereinbarung
Informationsschreiben zum Umlauf in die Jugend-
strafanstalt geben
Regelmäßiger Kontakt zum Klienten (2- 3 Besuche)
Herausarbeiten der Ausgangslage des Klienten 
Ggf. Einleiten erster Schritte zur Entlassungsvor-
bereitung und Herstellen von ersten Kontakten 
(z.B. Arge, Schule, etc.)

Ggf. Meldung eines Wohnungsbedarfs beim Soz-
ialamt/Wohnungsfürsorge und ggf Mitteilung 
über Strom- und/oder Mietschulden
Kontaktaufnahme zum zuständigen Mitarbeiter 
der Arge, welcher den 1. Termin beim zuständigen 
Fallmanager vereinbart
Prüfung der Angemessenheit und Notwendigkeit 
der Wohnung

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•
•

•

•

•

während der  
Inhaftierung

6 Monate  
vor Entlassung

3 Monate  
vor Entlassung

Schweigepflicht- 
Entbindung

JGH-Bericht

Schweigepflicht-
Entbindung

Teilnahmevereinbarung

Informationsschreiben

Dokumentation

Jugendstrafanstalt

freier Träger  
(Entlassungsbegleiter)

Sozialamt
Arge
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Zeitschiene Kooperations-
partner

Tätigkeit Dokumente

Ggf. Klienten am Bahnhof in Empfang nehmen
Anmeldung in Dresden; bei Obdachlosigkeit 
Postadresse des freien Trägers mitteilen
Termin bei der Arge wahrnehmen

Mitteilung des Entlassungstages an die Koordina-
tion der Jugendgerichtshilfe
Information an die TU Dresden wg. eines Termins 
für das Erstinterview
Mitteilung über Beginn der Entlassungsbegleitung 
an den zuständigen Jugendgerichtshelfer
Ggf. Auftragsklärung mit dem zuständigen Be-
währungshelfer

Erstes Interview findet statt
Aktuellen Stand im Dokumentationsbogen eintra-
gen und an die TU Dresden weiterleiten

Kurzinformation an den zuständigen Jugend- 
gerichtshelfer über bisherigen Verlauf der Entlas-
sungsbegleitung und eine Kopie an die Koordina-
tion der Jugendgerichtshilfe senden (Zwischen-
bericht in Stichpunkten: Verlauf seit der letzten 
Mitteilung, aktueller Stand, überarbeitete Ziele)
Zweites Interview findet statt

Zwischenbericht (s. o.) alle 3 Monate
Abschlussbericht an die Jugendgerichtshilfe
Bericht mit geschwärzten Daten an die  
TU Dresden

•
•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•
•
•

Tag der Entlassung

2 Wochen 
nach Entlassung

4 Wochen
 nach Entlassung

3 Monate 
nach Entlassung

6-12 Monate 
nach Entlassung

Geplantes Ende der Entlassungsbegleitung

Formblatt (Anmeldung 
Meldestelle)

Formblatt (Beginn 
Entlassungsbegleitung)

Dokumentationsbogen

Zwischenbericht 

Bericht

Meldestelle 
Arge

TU Dresden

Ggf. Bwh

JGH

TU Dresden

TU Dresden
JGH

TU Dresden
JGH
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Ablauf bei vorzeitiger Beendigung der Entlassungbegleitung

Entlassungs-
begleiter informiert zuständigen Jugendgerichtshelfer

versucht, Klienten noch einmal einzuladen, um Ursachen für fehlende Mit-
wirkung abzuklären

Gemeinsames Gespräch mit dem Entlassungsbegleiter und dem zuständigen  
Jugendgerichtshelfer (ggf. auch zuständigen Bewährungshelfer), in der Entschei-
dungen getroffen werden

Information über die getroffene Entscheidung an den zuständigen Jugendgerichtshelfer  
(ggf. Bewährungshelfer) 
Kopie an die Koordination der Jugendgerichtshilfe

•

•

•

•

kein Gespräch, dann 
Abbruch der Entlas-
sungsbegleitung

Entlassungsbegleitung 
wird fortgesetzt
Klient erklärt sich zur 
besseren Mitarbeit 
bereit

Motivation im Gespräch 
erkennbar, dann Fort-
führung der Entlas-
sungsbegleitung

Abbruch der Entlas-
sungsbegleitung
Wechsel des Entlas-
sungsbegleiters 
In Absprache mit den 
anderen freien Trägern
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der Homepage der Jugendgerichtshilfe Dresden ein-
gesehen werden.

Eine weitere das Projekt betreffende Koordina-
tionstätigkeit war die Einbindung des Projektes und die 
darin wirkenden Fachkräfte in bestehende Netzwerke. 
Eine dabei wesentliche Plattform stellt das Netzwerk 
Straffälligenhilfe dar, welches im Jahr 2007 vom Verein 
für soziale Rechtspflege Dresden e. V. ins Leben gerufen 
wurde. Da an dem Netzwerk Straffälligenhilfe alle für 
das Projekt »Neuanfang« wesentlichen Arbeitspartner 
(Jugendamt, Jugendgerichtshilfe, Sozialamt, Bewäh-
rungshilfe, Arge, Gagfah, Wohnungslosenhilfe, Bildungs 
träger, freie Träger der Straffälligenhilfe etc.) mit-
wirken, sollte das Projekt an das Netzwerk angebunden 
werden. Die Koordinatorin des Projektes »Neuanfang« 
leistet einen wesentlichen Beitrag in der Organisation 
des Netzwerkes, welches dem fachlichen Austausch  
dient und sich stets einem für den Arbeitsbereich rele-
vanten Thema widmet. Seit dem Jahr 2010 können auch 
die Entlassungsbegleiter diese Plattform für ihre prak-
tische Arbeit und den Erfahrungsaustausch nutzen. Ein 
großer Erfolg des Netzwerks Straffälligenhilfe war die 
Erarbeitung der Broschüre »Haftnotizen«, welche alle 
relevanten Informationen für von Haft betroffene Men-
schen enthält und damit ein wesentliches Hilfsmaterial 
bietet. Die Inhalte für die Broschüre »Haftnotizen« 
wurden in den Treffen des Netzwerkes zusammengetra-
gen und federführend durch die Koordinatorin des Pro-
jektes zu einer Broschüre zusammengeführt. Das Heft 
»Haftnotizen« kann auf der Homepage des Vereins für 
soziale Rechtspflege Dresden e. V. heruntergeladen 
werden (www.vsr-dresden.de)

Abschließend kann festgestellt werden, dass durch 
das Projekt Neuanfang sowohl ein praktisches Hilfs- 
angebot (Entlassungsbegleitung) initiiert wurde, durch 
das eine direkte Betreuung und Begleitung der jungen 
Männer im Übergang aus der Haft in die Freiheit 
gewährleistet werden kann, als auch auf der organi 

Bis zum 2. Quartal 2010 wurden 53 Entlassungsbeglei-
tungen sowohl durch die Mitarbeiter der Jugendge-
richtshilfe Dresden als auch durch externe freie Träger 
durchgeführt. Da in der Anfangszeit eines Modell-
projektes viele Abstimmungen notwendig sind, wurden 
monatliche Arbeitstreffen (AG Entlassungsbegleitung) 
eingerichtet, in denen gemeinsame Absprachen über 
eine einheitliche Arbeitsweise getroffen werden sowie 
ein regelmäßiger Fach- und Fallaustausch stattfindet. 
Aufgabe der Koordinatorin war und ist, die Entlas-
sungsbegleiter dahingehend zu unterstützen, dass ih-
nen strukturelle Rahmenbedingungen zur Verfügung 
gestellt werden, welche die Arbeit mit den Teilnehmern 
am Projekt erleichtern. Durch aktive Zusammenarbeit 
der pädagogischen Fachkräfte sind eine Schweige-
pflichtentbindung, Teilnahmevereinbarung, ein Infor-
mationsschreiben zur Erfassung relevanter Daten aus 
der Jugendstrafanstalt, Dokumentationsformulare, ein 
Mel-deformular für das Einwohnermeldeamt sowie eine 
Handlungsanleitung erarbeitet worden. Diese Formu-
lare sind zu einem wesentlichen Arbeitsmaterial ge-
worden und auszugsweise dem Anhang dieses Projekt-
berichtes beigefügt. 

Ein mit dem Landesjugendamt verhandelter Ziel-
schwerpunkt war die Etablierung von Kooperationen 
der beteiligten Institutionen, um eine positive Entwick-
lungsbeeinflussung von Jugendlichen und Heranwachs-
enden bei Haftentlassung zu schaffen. Die dafür not-
wendigen Kooperationsvereinbarungen mit den invol-
vierten Institutionen (Jugendstrafanstalt, Sozialamt/Be-
reich Wohnungsfürsorge, Arge, Gagfah), die den Rah-
men für einen nahtlosen und direkten Übergang in die 
Freiheit stellen sollen, waren bereits im Jahr 2009 auf 
der Arbeitsebene ausverhandelt. Eine auf ministerieller 
Ebene erarbeitete Zusammenarbeitsvereinbarung, die 
inhaltlich auch Kooperationsregelungen bezüglich der 
Haftentlassung erfasst, trat im Mai 2010 in Kraft. Die 
verschriftlichten Handlungsverpflichtungen können auf 
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Organisation des Erfahrungsaustausches beteilig- 
 ter Kooperationspartner hinsichtlich der  
 Umsetzung des Projektes

Anpassung und Erweiterung der Konzeption

Erweiterung des Arbeitskonzeptes (Gruppenarbeit  
 zur Förderung der sozialen Kompetenz der Projekt- 
 teilnehmer, Förderung der Familienarbeit, Schaf- 
 fung eines Bildungs- und Beschäftigungsnetzwerks,  
 heimatnahe Unterbringung, etc.) 

 
Verein für soziale Rechtspflege Dresden e. V.

satorischen Ebene wertvolle Strukturen geschaffen 
wurden, die eine effektive und effiziente Kommunika-
tion sowie Kooperation der involvierten Institutionen 
ermöglicht und somit einen gelungenen Übergang orga-
nisieren kann.

Das Projekt »Neuanfang« bietet in seiner derzeiti-
gen Umsetzung eine solide Basis für ein optimiertes 
Übergangsmanagement unter Einbindung eines gut auf-
gestellten Hilfsnetzwerkes. Durch die vorliegenden Ko-
operationsvereinbarungen, Arbeitsmaterialen für die 
praktische Arbeit, die Fortbildungsmöglichkeiten über 
bestehende Netzwerke sowie ein erstellter Handlungs-
leitfaden für die Entlassungsbegleitung ist eine Über-
tragbarkeit auf andere interessierte Institutionen 
außerhalb Dresdens sehr gut realisierbar. Aufbauend 
auf die Ergebnisse der Evaluation sollte eine Anpassung 
und Weiterentwicklung des Projektes stattfinden.

Aufgaben, die in der Zukunft durch die Koordina-
tion des Projektes »Neuanfang« umgesetzt werden 
könnten, sollen im Folgenden aufgeführt werden:

Vorstellen des Projektes in der Fachöffentlichkeit

Sicherstellen des regelmäßigen Informationsaus- 
 tausches zwischen den beteiligten Interessens- 
 gruppen

Absprachen mit Kooperationspartnern zur Umset- 
 zung der getroffenen Vereinbarungen

Funktion der Schnittstelle für die Evaluation

Fachliche Begleitung der Entlassungsbegleiter  
 sowie ehrenamtlich Tätiger

•

• 
 

• 

•

•

•

 
 
•

•
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brüche und Vertrauens- und Verantwortungslosigkeit 
der Sorgeberechtigten. Letztlich führte es vermutlich 
in ihrem Leben zu den Stigmatisierungen, dem sozialen 
Abstieg und der emotionalen und sozialen Haltlosig-
keit, die wir bei den meisten unserer jungen Inhafti-
erten vorfinden. Es wundert dann nicht, dass normale 
Konzepte »Gib ihm Arbeit, Wohnung und Geld« nur 
bedingt dazu führen, dass junge Menschen sich ihrer 
Verantwortung im Leben bewusst werden. Die Rück-
fallquoten nach Jugendstrafe belegen das eindrucks-
voll. Die Chance eines solchen Projektes ist aus Sicht 
des Strafvollzuges nicht nur eine gesteuerte und recht-
zeitig »organisierte« Entlassung in einen sozial abge- 
sicherten Empfangsraum. Es ist die Chance, Bezie- 
hungsangebote zu machen und den Jugendlichen als 
Hilfebedürftigen mit all seinen Ressourcen zu sehen, 
ohne, dass er sich dafür rechtfertigen muss. Allein das 
Gefühl, dass sich während der Haft jemand kümmert, 
dass die Entlassung nicht als Schicksal irgendwann vor 
der Tür steht, dürfte für den Jugendlichen Gold wert 
sein. Die mit ihm beschäftigten Mitarbeiter, ob inner-
halb oder außerhalb der Mauern sind auch neben dem 
Gefühl der Entlastung von organisatorischen Aufgaben, 
die in der Ferne von Regis- Breitingen nach Dresden, 
Bautzen etc. selten unkompliziert sind, froh darüber, 
dass ihre Arbeit inhaltlich fortgesetzt wird. 

Die Wirkung der Haftstrafe und insbesondere der 
Maßnahmen, die zur Verbesserung der Kriminal- und 
Sozialprognose durchgeführt werden, ist weitestge-
hend unbekannt. Punktuell wird z. B. bei Antiaggres-
sions- oder Kompetenztrainings von der Verbesserung 
sozialer Fähigkeiten oder des Verhaltens berichtet. Die 
Erforschung der wahren Effekte außerhalb der puren 
Rückfallquoten steckt noch in den Kinderschuhen und 

Rückfallprävention und Übergangs-
management, dass sind die Hand-
lungsgebote, die zukünftig das auch 
noch immer im Gesetz verankerte 
Resozialisierungsgebot ersetzen 
sollten. Aus Sicht des Inhaftierten im Strafvollzug 
geht es bei Entlassung naturgemäß immer um die Wie-
dereingliederung in die Gesellschaft, aus der er wäh-
rend der Haftzeit ausgegliedert war. Resozialisierung 
bedeutet letztlich aber auch, überhaupt sozialisiert zu 
sein, und dies greift im Kontext Strafvollzug zu kurz, 
beachtet man nicht das Leben davor und danach. An 
der Formung des sozialen und normgerechten Verhal-
tens sind vor, während und nach der Haft viele Instan-
zen beteiligt, die Familie als Grundsozialisierungsort, 
Schulen, Jugendämter, Bewährungshilfen. Ziel der 
Rückfallprävention soll und muss ein straffreies Leben 
sein. Der soziale Kontext ist dabei so bunt wie die Men-
schen unserer Gesellschaft. Straffreiheit wird also sys-
temisch betrachtet werden und nicht ausschließlich 
fokussiert auf Ausbildung, Wohnung, materielle Grund-
sicherung. Wir wissen zu wenig über die Gründe des 
Scheiterns junger Menschen nach Verurteilung und/
oder Jugendhaft, wir wissen gar nichts über die Res-
sourcen derer, die ihr straffälliges Leben wenden konn-
ten, von denen wir im System Strafvollzug nie wieder 
etwas hören. Zum Glück gibt es die auch!

Die Chancen liegen in einem durchgehenden Be-
treuungssystem, wie es die Dresdner Jugendgerichtshil-
fe vorlebt. Es steuert dem entgegen, was jugendliche 
Inhaftierte ausreichend erlebt haben: Beziehungsab-

Das Projekt »Neuanfang« 
– Rückfallprävention und 
Übergangsmanagment
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wird noch viele Jahre bis zu einem aussagekräftigen 
Ergebnis in Anspruch nehmen. Wir erhoffen dann na-
türlich, dass gerade Projekte, die mit so hohem Auf-
wand und Engagement betrieben werden, wie das Dres-
dner Modell, besonders positive Effekte hinsicht-lich 
der Rückfallprävention zeigen. Zu vermuten ist, dass 
besonders das menschliche Hinwenden, das Beziehun-
gsangebot und die Verantwortungsübernahme der Ent-
lassungsbegleiter hier neben der materiellen Grundsich-
erung herausstechen werden.

Die derzeitige Zusammenarbeit mit der JGH  
Dresden wird von vielen Mitarbeitern der JSA positiv 
gesehen. Es werden gleichzeitig aber auch positive Er-
fahrungen mit den anderen JGH geäußert, oftmals in 
Abhängigkeit von dem persönlichen Engagement des 
zuständigen Mitarbeiters. Die Informationsaustausch-
möglichkeiten haben sich deutlich verbessert, vor al-
lem auf kurzem Wege. Dies ist letztlich auch etwas, 
wovon der Jugendliche nur profitieren kann – eine 
Konstanz in dem Wissen über und dem Umgang mit 
ihm. Kompetenzspaltungen und Möglichkeiten, sich 
aus Regeln herauswinden zu können, weil Mutter nicht 
von Vater, Heimerzieher nicht von Jugendhilfemitar- 

beiter usw. wusste, haben die Jugendlichen zur Genüge 
erlebt. Die häufigen Besuchskontakte der Entlassungs-
helfer in der JSA Regis- Breitingen tun nicht nur dem 
bindungslosen, vom sozialen Umfeld ausgegrenzten Ju-
gendlichen gut.

Letztlich darf auch nicht vergessen werden, dass 
alle Bemühungen vor und während der Haft mglw. bei 
vielen Jugendlichen zum Nachdenken und vielleicht 
auch neuen Orientierung ihrer Verhaltens- und Lebens-
weisen führt. Nur stehen diese meistens im vollen Ge-
gensatz zu dem sozialen Erleben in ihrem Umfeld nach 
der Haft. Es bedarf schon einer enormen inneren Stär-
ke, die neu gewonnen Erkenntnisse und Verhaltensweis-
en trotz der sozialen Schieflage durchzuhalten. Auch 
hier sind stabile Begleiter im Übergang eine wertvolle 
Stütze.

U. Hinz
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Beim Jugendstrafvollzug handelt es sich um die Durch-
führung der Jugendstrafe, also einer auf Jugendliche 
(14-17 Jahre) oder Heranwachsende (18-20 Jahre) aus-
gerichteten Freiheitsstrafe. Die Dauer der Strafe liegt 
zwischen einem halben und fünf Jahren, bei einer Ver-
brechensstrafe bis maximal zehn Jahre. Vollzogen wird 
die Strafe in der Regel in einer Jugendstrafvollzugsan-
stalt. Der Strafzweck ergibt sich nach dem Jugendge-
richts- und dem Jugendstrafvollzugsgesetz aus dem Er-
ziehungsgedanken, der Sühne und der Schuld und dem 
Resozialisierungsziel; generalpräventive Erwägungen 
wie der Schutz der Allgemeinheit oder der Abschreck-
ung sind danach nicht statthaft. Der Jugendstrafvoll-
zug ist vor allem ein Erziehungsprogramm (Behand-
lungsvollzug), das über arbeitsmarktorientierte Bil-
dung, Ausbildung und Beschäftigung und Persönlich-
keitsbildung die Resozialisierung der Insassen vorberei-
tet. Durch ein erweitertes Angebot sozialpädagogischer 
und therapeutischer Maßnahmen soll es den Gefan-
genen nach der Entlassung ermöglicht werden, ein 

straf- (und gegebenenfalls) drogenfreies Leben zu füh-
ren.

Die vorhandenen Statistiken zum Jugendstrafvoll-
zug zeigen ein von diesen Zielen weit entferntes, ja bei-
nahe entgegengesetztes Bild: inhaftierte Jugendliche 
und Heranwachsende sind weit überdurchschnittlich 
ohne Bildungs- und Ausbildungsabschlüsse, häufig über-
schuldet und drogenabhängig, oftmals sind sie nach der 
Haft von Obdachlosigkeit bedroht. Auch wenn man 
keine sanktionsabhängige Betrachtung der Rückfall-
quote anstellt, scheint eine über 70-prozentige Quote 
nicht für einen Erfolg der Institution Strafvollzug zu 
sprechen.

Da in den letzten Jahren politische Anstrengungen 
unternommen wurden, Veränderungen in diesem Be- 
reich herbeizuführen, sollen die Veränderungen und Re-
formen für den Freistaat Sachsen im Folgenden kurz 
dargestellt werden. Hierdurch werden die Rahmenbe-
dingungen des Projekts »Neuanfang« und die Einbet-
tung in das Leistungsverhältnis Strafvollzug – Jugend-
gerichtshilfe und Jugendhilfe verdeutlicht.

Wissenschaftliche Begleitung  
des Projekts »Neuanfang« als  
Entlassungsbetreuung aus dem  
Jugendstrafvollzug im Rahmen der 
»Durchgehenden Betreuung« der  
Jugendgerichtshilfe Dresden

1. Ziele des Jugendstrafvollzuges
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Mit der Föderalismusreform (gültig zum 1. Septem-
ber 2006) wurden die Bundesländer für die gesetzlichen 
Grundlagen zum Jugendstrafvollzug verantwortlich. 
Die bis zum Urteil des Bundesverfassungsgerichts im 
Jahre 2006 (BVerfG, 2 BvR 1673/04 v. 31.05.2006) tätige 
Kommission zur Anfertigung eines Gesetzes zum Ju-
gendstrafvollzug hatte zwar einen Entwurf gemacht, 
der aber dann nicht umgesetzt wurde. Nach der Föde-
ralismusreform wurden die Bundesländer tätig. Bis ins 
Jahr 2008 subsumierten Bayern, Hamburg und Nieder-
sachsen Jugendstrafvollzugsgesetze im Rahmen und als 
Abschnitte des allgemeinen Strafvollzuggesetzes.

Eigene Jugendstrafvollzugsgesetze wurden in den 
anderen Bundesländern angefertigt. Die Grundlage der 
Reformen war das obengenannte Urteil, das als Voll-
zugsziel die Ausrichtung des Vollzugs auf ein künftig 
straffreies Leben des Inhaftierten sowie dessen soziale 
Integration zu ermöglichen festschrieb.

Neben dem Globalziel des Jugendstrafvollzuges der 
Resozialisierung und der inhaltlichen Umsetzung des 
Verfassungsgerichtsurteils nennt Walkenhorst (2010) 
drei Hauptdimensionen als Perspektiven der Ausgestal-
tung des Jugendstrafvollzuges:
1. »Der vorinstitutionellen und diagnostischen Kom-
ponente, d.h. der Nutzung personenbezogener Erfah-
rungsbestände 'abgebender' Einrichtungen wie Schu-
len, Heime, sonstige Jugend- und Sozialhilfeeinrich- 
tungen und des Einsatzes aktueller, möglichst  
dialogisch angelegter diagnostischer Verfahren zur Ab-
klärung des bildungsbezogenen wie auch psychoso-
zialen Förderbedarfs,
2. der institutionellen Komponente differenzierter, 
ressourcenorientierter Förderung entsprechend den 
festgeschriebenen Inhaltsbereichen, durch förderliche 
Unterbringungsformen, qualifiziertes Personal und 
weitestmögliche Angleichung des Anstaltslebens an die 
Lebensverhältnisse in Freiheit sowie

3. der nachinstitutionellen Komponente als qualifi-
zierter Entlassungsvorbereitung sowie einzelfallorienti-
erter Nachbegleitung, bei Haftentlassung auf Be-
währung unter anderem durch die Bewährungshilfe, 
bei Entlassung nach Verbüßung der Endstrafe durch 
den Vollzug in Kooperation mit der freien Straffälligen-
hilfe sowie durch freiwilligen Verbleib in der Anstalt 
zum Abschluss von Bildungsmaßnahmen und weitere 
Stabilisierungsangebote.« (Walkenhorst 2010: 28)

Wenn man die Umsetzung dieser genannten Di-
mensionen im Sächsischen Gesetz über den Vollzug der 
Jugendstrafe (Sächsisches Jugendstrafvollzugsgesetz – 
SächsJStVollzG) betrachtet; so wird schon im Prozess 
des Gesetzgebungsverfahrens deutlich, dass die Vorga-
ben des Bundesverfassungsgerichts eingelöst werden. 
Auch wenn in den Stellungnahmen von Experten (vgl. 
Ostendorf o.J./ Dünkel 2007) sowie den damals vorlieg-
enden Alternativentwürfen der Linksfraktion/PDS so-
wie von Bündnis 90/ Die Grünen einige wichtige Ergän-
zungen zur Regierungsvorlage angemahnt wurden, die 
nicht alle Eingang in den endgültigen Gesetzestext ge-
funden haben, so ist Dünkel mit seinem abschließenden 
Satz zuzustimmen »dass es sich im Wesentlichen um ein 
ausgezeichnetes und gut begründetes Gesetzeswerk 
handelt, das einen qualitativ hochstehenden Jugend-
strafvollzug in Sachsen befördern kann« (Dünkel 2007: 
11).

Leider spart das Gesetz die ausdrückliche Erwäh-
nung des Kooperationspartners Jugendhilfe und Ju-
gendgerichtshilfe aus, obgleich die Hereinnahme in 
einigen Entwürfen und Kritiken im Gesetzgebungsver-
fahren angemahnt wurde. Auf der Umsetzungsebene 
ergaben sich zumindest für das Projekt keine anhalten-
den Schwierigkeiten. Auch der nachinstitutionellen 
Komponente wurde im Rahmen der durchgehenden Be-
treuung mit dem Projekt »Neuanfang«, wenn auch 
zunächst regional beschränkt, Rechnung getragen.

2. Das Jugendstrafvollzugsgesetz
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Neben der gesetzlichen Grundlage ist die Durch-
führung und Umsetzung des Gesetzes von ausschlagge-
bender Bedeutung. Hier spielen vor allem Organisation 
und Institutionalisierung eine wesentliche Rolle. Nach 
der Verwaltungsvorschrift über den Vollstreckungsplan 
für den Freistaat Sachsen vom 7. Dezember 2007 ist für 
»den Vollzug der Freiheitsstrafe an männlichen Er- 
wachsenen unter 24 Jahren, die sich für den Jugend-
strafvollzug eignen (§ 114 JGG), … die Jugendstrafan-
stalt Regis- Breitingen zuständig« (III./1.) und nach 
V./1. »die Zuständigkeit der Justizvollzugsanstalten 
zum Vollzug der Jugendstrafe ergibt sich aus Anlage 6« 
(d.i. Regis- Breitingen). 

Neben der neu geschaffenen Gesetzesgrundlage 
erhielt der Jugendstrafvollzug im Freistaat eine neue Ju-
gendstrafvollzugsanstalt in Regis- Breitingen. An der 
Landesgrenze gelegen wurde diese im Oktober 2007 in 
Betrieb genommen. Die Anstalt verfügt über 376 Haft-
plätzen für männliche Jugendliche und Heranwach-
sende. Nach der Internet- Information sind im Bereich 
der Schulbildung insgesamt 130 Plätze vorhanden.

Nach einer intensiven Eingangsdiagnostik besehen 
die Möglichkeiten eines Elementarkurses (10 Plätze; 
grundlegende Kulturtechniken wie Lesen, Schreiben, 
Rechnen), eines Förderschulkurses (10 Plätze; beson-
dere Förderung und weitgehende Unterstützung bei 
der Bewältigung von Lernprozessen), eines Hauptschul-
kurses (15 Plätze; Grundlage der Lehrpläne für die Mit-
telschule in Sachsen, Ziel Hauptschulabschluss) sowie 
einem qualifizierenden Hauptschulkurs (15 Plätze; Er-
werb des qualifizierenden Hauptschulabschlusses, 
schriftliche Prüfung in einer Fremdsprache). Ein Real-
schulkurs baut auf dem erfolgreich absolvierten Haupt-
schulkurs auf. 

Im Bereich der berufliche Maßnahmen gibt es in 
vier Berufsbereichen »Berufsvorbereitende Jahre«, die 

in Kooperation mit dem Schulzentrum Leipziger Land 
durchgeführt werden. Die berufliche Bildung in sechs 
Berufsfeldern wird in Modulform umgesetzt (Berück- 
sichtigung unterschiedlicher Strafzeiten, Beachtung 
persönlicher Voraussetzungen, Anschlussfähigkeit der 
Ausbildung nach der Haft), die Teilnehmerzahl je Werk-
statt liegt bei 15 Teilnehmern. Mit den Kursen Schwei-
ßen/ CNC stehen insgesamt 105 Plätze zur beruflichen 
Bildung zur Verfügung.

Aus der Gegenüberstellung der Zahlen der Kapa-
zität von 376 Plätzen und insgesamt 235 Plätzen in Bil-
dung und Ausbildung ergibt sich ein Defizit, das nur be-
grenzt über Beschäftigungsmöglichkeiten ausgeglichen 
werden kann.

Im Zusammenhang des Projekts »Neuanfang« ist 
der Entlassungsvorbereitungskurs bedeutsam. Er folgt 
als letzte Maßnahme für Gefangene, die unmittelbar 
vor ihrer Entlassung stehen, hier steht das Training für 
Bewerbungen sowie das Anfertigen von Bewerbungs-
schreiben im Mittelpunkt.

Im Hinblick auf das Projekt »Neuanfang« ist die 
Lage von Regis- Breitingen von herausragender Bedeu-
tung. Der Ort ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln von 
Dresden aus nur schlecht erreichbar, da eine Weg- 
strecke im Mittel 2,5 Stunden verbraucht. Auch die Ko-
sten sind mit nur knapp unter 30 Euro erheblich. Selbst 
mit Pkw beträgt die Wegezeit noch deutlich über eine 
Stunde. So wird für Angehörige, Freunde und betreu-
ende Professionelle der Besuch der Gefangenen zum 
Ganztagesunternehmen. Nur durch die entsprechend 
geglückte Kooperation von Seiten der Anstaltsleitung 
und des Sozialen Dienstes war es den Betreuern mög-
lich, mehrere Probanden während eines Besuches zu 
sprechen. Auch die Jugendgerichtshilfe Dresden erwies 
sich bei der Überwindung der Strecke als Dienstleister, 
da sie den Entlassungsbegleitern kostenfreie Mitfahr-
gelegenheiten einräumte.

3. Die Jugendstrafanstalt Regis- Breitingen
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Unter Übergangsmanagement werden Maßnahmen 
beim Übertritt von der Haft in die Freiheit verstanden. 
Dabei wird der Beginn des Überganges bzw. dessen Vor-
bereitung schon in die Ausgestaltung der Haft verlegt. 
Durch einen »integrationsorientierten Förderkorridor« 
sollen die exkludierenden Merkmale der totalen Institu-
tion Strafvollzug durch arbeitsmarktorientierte und 
Alltagskompetenzen vermittelnde Bildungsarbeit kom-
pensiert werden und damit die Bewältigung des anste-
henden Alltags nach der Entlassung ermöglichen.  
Durch Beratung, Betreuung sowie durch Nachbetreu-
ung soll dem aus kriminologischer Sicht besonders be-
drohten Übergang zwischen Knast und Freiheit begeg-
net werden. Durch die im Gefängnis aufgezwungene 
»äußere« Ordnung und die dort hochgradig regulierte 
und strukturierte Situation sind Selbständigkeit und 
Entscheidungsfähigkeit der Insassen wenig gefragt. Das 
Gefängnis als »gefährlicher Ort« führt zu Prisonierung, 
selbst kurze Aufenthalte können schockhaft verlaufen. 
Die Entlassungssituation wiederum erfordert aber Ei-
gen- und Selbstständigkeit und die Gefahren der Befrie-
digung des »aufgestauten Nachholbedarfs« sowie das 
drohende »Entlassungsloch« aus nicht geklärter Wohn- 
,Arbeits- und Finanzsituation müssen auf dem Weg in 
die Straffreiheit bewältigt werden. Mögliche schlechte 
Gesundheit (Sucht), in die Brüche gehende oder gegan-
gene Beziehungen verschärfen den Bewältigungsdruck.

Hier setzt das Bemühen der Jugendgerichtshilfe 
Dresden mit ihrer Konzeption der durchgehenden Be-
treuung an. Besuche während der Haftzeit durch die 
JGH sind darin ebenso enthalten wie die Teilnahme an 
den Sitzungen für den Vollzugsplan der Insassen. Auf 
diese Weise ist der Anteil des Übergangsmanagements, 
der in der Anstalt bereits stattfindet durch die herges-
tellten »Außenbezüge« immer im Blickfeld, aber auch 

das dem Vollzug vorausgehende, der JGH bekannte 
Wissen um den Gefangenen kann somit Eingang in die 
Ausgestaltung des Vollzugsplanes finden. Durch diese 
durchgängige Betreuung ist es dann auch möglich, bei 
Bedarf rechtzeitig eine Entlassungsbegleitung mit in 
das Übergangsmanagement einfließen zu lassen.

Konzeptionell ist das Projekt »Neuanfang« auf die 
Unterstützung der Bewältigung der direkten und in-
direkten Folgen von Haft sowie der Ausgestaltung des 
Lebens in Freiheit ausgelegt. Vor allem die Umgewöh-
nung von der rigiden Außensteuerung auf Selbständig-
keit und Selbsttätigkeit sowie die Umkehrung von der 
Ausschließungslogik zur Integrationslogik verlangen 
vom Entlassungsbegleiter Orientierungs- und Beratungs- 
leistungen für den Entlassenen in den grundlegenden In-
tegrationsdimensionen dieser Gesellschaft:

Materielle Sicherung: Geld, Einkommen, Schulden;

Anschlüsse im Bereich: Bildung, Ausbildung, Beruf, 
Beschäftigung;

Klärung der Wohnsituation;

Stabilisierung der Gesundheit;

Knüpfen und/ oder Verlängern sozialer Bezieh-un-
gen;

Begleitung, Beratung und Betreuung des Klienten 
im Übergang und besonders im Umgang mit Ein-
richtungen und Ämtern.

Entlassungsbegleitung nimmt Bezug auf die Entlassungs-
situation, sie kann in der Person des Entlassenen  
Schwierigkeiten und andauernde Defizite nur bedingt 
kompensieren. Für die Durchführung der Entlassungsbe-
gleitung ist der Professionelle auf ein vorhandenes 
eingespieltes Netzwerk sozialer Dienstleistungen und 

4. Das Übergangsmanagement und die »Durch- 
 gehende Betreuung«

5. Das Projekt »Neuanfang«
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Angebote angewiesen. Nur die genauen regionalen 
Kenntnisse ermöglichen es für die besonders stigmatisi-
erte Adressatengruppe passgenaue Lösungen zu finden. 
Schon die durch die Aufzählung der Integrationsbe- 
reiche deutlich gewordene Vielfalt der Bewältigungs- 
und Integrationsanforderungen grenzt an Überforde-
rung, vor allem dann wenn man an die doch erheblich 
eingeschränkten Ressourcen der Häftlinge denkt.

Insofern ist deutlich, dass Entlassungsbegleitung 
einerseits auf die Kooperation mit der Justizvollzugsan-
stalt im Hinblick auf die Gestaltung des »fördernden In-
tegrationskorridors«, auf die Organisation und Durch-
führung von Treffen mit den Klienten im Vollzug, die 
rechtzeitige Einbeziehung vor dem eigentlich Entlas-
sungstermin u.v.m. angewiesen ist, als auch anderer-
seits nach der Freilassung des Klienten auf das funktio-
nierende Netzwerk zwischen Arge, Sozialamt, Schuld-
nerberatung, Wohnungsunternehmen, Projekten der 
Jugend(-berufs-) hilfe im Stadtteil wie Arbeitsinitiativ-
en, Beratungsstellen und sonstigen Vernetzungen in 
der Region.

Durchführende der Entlassungsbegleitung sind Mi-
tarbeiter freier Träger der Jugendhilfe, die einschlägige 
Berufs- und Erfahrungshintergründe haben. Außerdem 
verfügen die Trägervereine über z. T. langjährige Maß-
nahmen in den familienbegleitenden und - ersetzenden 
Bereichen des Kinder- und Jugendhilfegesetzes. Die 
Bezahlung der Maßnahme der Entlassungsbegleitung 
erfolgt durch Fachleistungsstunden (ca. 100 Std. pro 
Klient), die durch die Jugendgerichtshilfe Dresden be-
auftragt und kontrolliert werden.

reflexive Rückkoppelung gehören zu diesem Prozess 
ebenso wie die Weiterentwicklung und Erprobung neu-
er Ansätze. Daher kann sich die Evaluation nicht auf 
vorab feststehende Maßstäbe und Programme bezie-
hen, sondern begleitet und unterstützt den Entwick-
lungsprozess der Vernetzung und (Weiter)- Entwicklung 
von Angeboten und Rahmenbedingungen für die o. g. 
Zielgruppe. Offenheit statt hoher Formalisierung der 
Forschungsaktivitäten sowie Dokumentation und par-
tizipativ- reflexive Verfahren prägen den Forschungs-
prozess.

Im Fokus der Tätigkeiten der wissenschaftlichen Be-
gleitung standen zu Beginn des Projekts neben dem 
Auf- und Umbau der Konzeption die Auswertung der 
gesetzlichen Rahmenbedingungen sowie Anregungen 
zur Qualitätssicherung. Deshalb steht die wissenschaft-
liche Begleitung im kontinuierlichen Austausch mit den 
Projektbeteiligten (Jugendgerichtshilfe, Projektkoordin-
atorin, EntlassungsbegleiterInnen der freien Träger).

Desweiteren bietet die wissenschaftliche Beglei-
tung die Möglichkeit zu externer Reflexion und Bera-
tung und evaluiert prozessbegleitend die Aktivitäten im 
Rahmen der Entlassungsbegleitungen. Durch dieses be-
teiligungsorientierte Vorgehen wird die Grundlage zur 
Akzeptanz der Evaluation bei den Projektbeteiligten 
sowie zur kontinuierlichen Rückkopplung der Erfahrun-
gen und Ergebnisse in die laufende Arbeit geschaffen 
und somit das Gesamtprojekt weiterentwickelt.

Die wissenschaftliche Begleitung nimmt kontinuier-
lich an den Treffen der Arbeitsgemeinschaft Entlas-
sungsbegleitung, welche im Abstand von ca. vier 
Wochen stattfinden, teil. Die AG setzt sich zusammen 
aus den EntlassungsbegleiterInnen der freien Träger, 
der Projektkoordinatorin sowie einer Vertreterin der 
Jugendgerichtshilfe und ist die Grundlage für die Struk-
turierung der Umsetzung und Weiterentwicklung der 
praktischen Projektarbeit. Im Rahmen der Treffen der 
AG im Jahr 2009 wurden folgende für die Evaluation 
relevante Themen besprochen und bearbeitet:

Die Evaluation des Projekts Neuanfang versteht 
sich als prozessbegleitende wissenschaftliche Beglei-
tung eines modellhaften Projekts. Mitgestaltung und 

6. Evaluation und Begleitung des Projekts  
 »Neuanfang«
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Formulare und Dokumente (Erstellung und Modifi-
zierung)

Interviews (Zeitpunkte, Inhalte, Bedeutung für die 
Evaluation)

Kriterien und Vorgehen bei vorzeitiger Beendi-
gung/Abbruch einer Entlassungsbegleitung

Erfahrungen der EntlassungsbegleiterInnen zur 
Umsetzung und Wirkung der erarbeiteten Kooper-
ationsvereinbarungen auf struktureller Ebene in 
der Praxis

kollegiale Fallberatung (theoretische Zuarbeit  
durch wissenschaftliche Begleitung) und Erfah-
rungsaustausch

Ideen für einen »Offenen Treff«/ ein »Kontakt- 
café«

organisatorische Fragen der Entlassungsbegleitung

Ein Teil der Evaluation erfolgt in quantitativer Form  
durch den erarbeiteten Dokumentationsbogen, der von 
den EntlassungsbegleiterInnen zu jedem ihrer Klienten 
ausgefüllt wird. Für den Dokumentationsbogen wurden 
im Vorfeld durch die wissenschaftliche Begleitung in 
Absprache mit der Projektkoordinatorin Kategorien 
und Indikatoren erarbeitet, anhand derer die Ausgangs-
situation des Klienten vor der Entlassung erhoben und 
der Entlassungstag vorbereitet wird sowie vereinbarte 
Ziele, Teilschritte und Ergebnisse im Rahmen der Entlas-
sungsbegleitung festgehalten werden. Durch die Auftei-
lung des Dokumentes in verschiedene Themenbereiche 
kann der Stand und die Entwicklung in einzelnen Le-
bensbereichen der Teilnehmenden erfasst werden, was 
wiederum Schlussfolgerungen über den Grad der »Inte-
gration« des Einzelnen zulässt. Bei vorzeitiger Beendi-
gung einer Entlassungsbegleitung dient der Dokumenta-
tionsbogen dazu, die erfolgten Schritte der Begleitung 
und mögliche Gründe für den Abbruch zu erfassen.

Für die qualitative Erhebung im Projekt Neuanfang 

werden qualitative teilstandardisierte Interviews ver-
wendet. Die Interviews werden zu zwei Zeitpunkten 
der Entlassungsbegleitung durchgeführt:
1. Entlassungstagnähe (ca. 4 Wochen nach der Ent- 
 lassung);

2. zum Ende der Entlassungsbegleitung (geplant 6  
 Monate nach Entlassung).

Die wissenschaftliche Begleitung hat zur Durchführung 
der Interviews einen Leitfaden erstellt, ein Dokument 
zur Aufnahme von weiteren Notizen, Gedanken etc. 
(Postskriptum) sowie eine Vorlage für eine Netzwerk-
karte, welche mit den Interviewten bearbeitet wird.

Neben der Planung und Durchführung der Inter-
views bzw. der Überarbeitung des Vorgehens obliegt 
der wissenschaftlichen Begleitung die Aufgabe der 
Transkription und Auswertung.

Im Begleitungszeitraum bis zum Juli 2010 wurden 
insgesamt 33 Fälle dokumentiert insgesamt sind es im 
Oktober 2010 ca. 50 Fälle wovon über 10 % abgebro-
chene Entlassungsbegleitungen waren. Über die Gründe 
des Abbruchs ist nichts bekannt. Der jüngste begleitete 
Entlassene war 16 Jahre und der älteste 23 Jahre, über 
zwei Drittel waren zwischen 19 und 21 Jahre alt. Die 
tatsächliche Haftdauer lag bei 18 Probanden unter 22 
Monaten, bei vier darüber. Bei 17 Haftentlassenen han-
delte es sich um die erste Haft, fünf waren bereits  
mehrmals in Haft. Die soziodemographischen Merk-
male fehlender Bildungsabschlüsse, nichtvorhandener 
Ausbildung und häufig auch der (drohenden) Woh-
nungslosigkeit sowie der Ver- bzw. Überschuldung 
trafen bei beinahe allen Betreuten zu. 

Die Interviews der Phase 1 (also max. 4 Wochen 
nach Entlassung) zeichnen insgesamt ein Bild, das du-
rch die Anstrengungen der ersten Tage, aber auch die 
Unterschätzung der Probleme der »Bewältigung der 

7. Vorläufige Ergebnisse der Evaluation
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Ebene« gekennzeichnet ist. Die Freude über die wie-
dergewonnene Freiheit wird kontrastiert durch Ein-
drücke während des Vollzugs. Nicht nur ein Befragter 
wacht nachts noch bei jedem Schlüsselgeräusch auf, 
auch Engeerfahrung bei der Bewegung in großen Grup-
pen (z.B. in Öffentlichen Verkehrsmitteln) wird in den 
Erfahrungszusammenhang des Vollzugs gebracht. 
Solche und ähnliche Äußerungen zeigen die Nach-
wirkungen. Ebenso eindrucksvoll erscheint in den In-
terviews die Begegnung mit Einrichtungen und Institu-
tionen. Gerade die Ämterbesuche, so behaupten beina-
he alle, wäre ohne die Entlassungsbegleiter wesentlich 
anders und weniger erfolgreich zu bestehen gewesen. 
Da die Entlassenen durchaus Vorerfahrungen in der Au-
seinandersetzung mit Behörden haben, können diese 
die Veränderungen im Auseinandersetzungsstil und die 
Differenzen der Ergebnisse der Verhandlungen durch-
aus einschätzen.

Der Grundtenor dieser Interviews ist der als oft 
ambivalent erfahrene Vergleich der Situation im Voll-
zug und der aktuellen Situation, wobei vor allem Ent-
lassene, die eine längere oder gar lange Haftzeit hat-
ten, stolz auf in der Haft erreichte Qualifikationen ver-
weisen, ohne deren Erreichen die gegenwärtige Situa-
tion nicht zu bewältigen gewesen wäre. Was darüber 
hinaus auffällig ist, betrifft die Verarmung der sozialen 
Beziehungen während der Haftzeit, die nach der Entlas-
sung für fast alle nur schwer zu bewältigen ist. Ledig-
lich diejenigen, die schon während der Haft regelmäßig 
und zuverlässig Kontakt von außerhalb erhielten, kön-
nen zum Interviewzeitpunkt eher vom vorhandenen 
Rückhalt ausgehen. Eine ganz entscheidende Beziehung 
ist nach vor wie vor die zur Herkunftsfamilie, wobei 
auffällig ist, dass hier die erweiterte Herkunftsfamilie 
gemeint ist, denn häufig spielen Onkel, Tanten und 
Cousins eine wichtige Rolle, herauszuheben sind hier 
vor allem die Intergenerationenbeziehungen zu den 
Großeltern insbesondere der Großmütter. Freund-
schaften zu Gleichaltrigen und Beziehungen zu »besten 

Freunden und Freundinnen« sind während der Haftzeit 
einer hohen Belastung ausgesetzt und nicht zuletzt die 
weiten Wege nach Regis- Breitingen scheinen viele  
Freundschaften nicht auszuhalten. Entsprechend 
schwierig sind dann die Wiederaufnahmeversuche nach 
der Entlassung, meist verhindert die Enttäuschung  
eine Wiederannäherung. 

Für über die Hälfte hat sich durch die Haft eine 
Veränderung ihrer Einbettung in Cliquen ergeben, in-
dem sie mit den ehemaligen Kumpels nun nichts mehr 
zu tun haben wollen. Trotz allem ist die nach der Ent-
lassung mögliche selbständige Freizeitgestaltung der 
bedeutende Unterschied zur Haft; sowohl was die Ge-
staltung des Tagesablaufs als auch die Ausgestaltung 
und Ortswahl betrifft, hier kann man deutlich erken-
nen, was den Freiheitsverlust für die Entlassenen aus-
gemacht hat.

Veränderungen zur ersten Interviewsituation zei-
gen sich in den Interviews zur Beendigung der Entlas-
sungsbegleitung. Man muss bei die folgenden Aussagen 
berücksichtigen, dass diese Interviews bisher aus-
schließlich mit denjenigen stattgefunden haben, die die 
Entlassungsbegleitung beendet und nicht abgebrochen 
haben, da sich sonst die folgenden Aussagen zu sehr 
zur Erfolgsgeschichte verdichten könnten.

Nur manchmal sind die Mühen der Ebene als Zer-
mürbung angekommen, häufig ergibt sich jedoch ein 
Bild (gemeinsam mit den Entlassungsbegleitern und/
oder Angehörigen/FreundInnen) bewältigter Schwierig-
keiten. Rückblickend wird vor allem die Leistung des 
Entlassungsbegleiters beim Wiedereinfädeln in die Ge-
sellschaft betont. Die die Entlassung vorbereitenden 
Gespräche des Begleiters mit der Mutter des Gefan-
genen, dass dieser daraufhin wieder in die Wohnung 
aufgenommen wurde, werden im Nachhinein als Start-
möglichkeit gesehen, ohne die die am Ende der Beglei-
tung vorhandene eigene Wohnung nicht möglich 
gewesen wäre, obgleich in der Zwischenzeit die Bezie-
hung zur Mutter gebrochen ist. Vor allem die erfolg- 
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reiche Bewältigung der Behördengänge, aber auch die 
Vermittlung in Projekte, die die Arge z.B. nicht ermög-
lichte und die nur auf Grund der bestehenden Vernet-
zung der Entlassungsbegleiter und deren regionale  
Kenntnisse erfolgen konnte, sind immer wieder betonte 
Leistungen des Projekts.

Bis auf wenige Ausnahmen sind alle Entlassenen  
entweder in Bildungsmaßnahmen oder in der Berufsbil-
dung oder in Beschäftigung, alle haben eine Wohnung 
(oftmals auch über Jugendhilfemaßnahmen z. B. der 
Freundin) und die meisten sind dabei ihre Schulden zu 
regulieren, erste Schritte in dieser Hinsicht beschreiben 
alle.

Betreuungsleistungen und Gespräche das Selbst-
verständnis der Entlassenen betreffend, werden von 
diesen als eher überflüssig angesehen. Solche Termine 
werden dann auch häufig entweder sehr kurz gehalten 
oder auch vergessen. Nur wo direkte Gebrauchswerte 
für die Klienten erkennbar sind, ist auch deren Aner-
kennung und Engagement vorhanden. Freiheit erlaubt 
es diesen solche Haltungen und Urteile oftmals auch zu 
äußern.

Über alle Interviews hinweg ist deutlich erkennbar, 
dass Entlassungsbetreuung von den »persönlichen« 
Stilen der Betreuer geprägt wird und die Betreuten 
deutlich deren persönliches und professionelles Engage-
ment wahrnehmen und auch schätzen. So ist ein häufig 
geäußertes Urteil, dass sie bisher keine dermaßen en-
gagierten und umsichtigen Betreuungsverhältnisse er-
lebt haben.

Dr. M. Rudolph
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Die Kapitel 3 und 4 wer-
den hier exemplarisch für 
die 10 inhaltlichen The-
men des Dokumentations-
bogens dargestellt.

Die Kapitel 3 und 4 wer-
den hier exemplarisch für 
die 10 inhaltlichen The-
men des Dokumentations-
bogens dargestellt.

broschuere.indd   61 23.11.2010   23:48:04 Uhr



62

.................................................................................................

.......................................................................................................

7

broschuere.indd   62 23.11.2010   23:48:06 Uhr



63

8

broschuere.indd   63 23.11.2010   23:48:08 Uhr



64

1.

2.

    
ü   

broschuere.indd   64 23.11.2010   23:48:10 Uhr



65

3.

4.

5.

broschuere.indd   65 23.11.2010   23:48:12 Uhr



66

.

broschuere.indd   66 23.11.2010   23:48:14 Uhr



67

broschuere.indd   67 23.11.2010   23:48:14 Uhr



68

Herausgeber

Landeshauptstadt Dresden 
Die Oberbürgermeisterin

Jugendamt 
Postfach 12 00 20, 01001 Dresden 
Telefon 03 51/ 4 88 47 41 
Telefax 03 51/ 4 88 46 03 
E-Mail  jugendamt@dresden.de 

www.dresden.de

In Kooperation mit dem

Verein für soziale Rechtspflege Dresden e. V. 
Karlsruher Str. 36, 01189 Dresden 
Telefon 03 51/ 4 02 08 20 
Telefax 03 51/ 4 02 08 30 
E-Mail vorstand@vsr-dresden.de

Dezember 2010

Kein Zugang für elektronisch signierte und verschlüs-
selte Dokumente. Verfahrensanträge oder Schriftsätze 
können elektronisch, insbesondere per E-Mail, nicht  
rechtswirksam eingereicht werden. Dieses Informa-
tionsmaterial ist Teil der Öffentlichkeitsarbeit der Lan-
deshauptstadt Dresden. Es darf nicht zur Wahlwerbung 
benutzt werden. Parteien können es jedoch zur Unter-
richtung ihrer Mitglieder verwenden.

Impressum

broschuere.indd   68 23.11.2010   23:48:14 Uhr


	broschuere_umschlag_vsr_monatgeflaechen
	broschuere_vsr_innen

